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Mönch G 6- Von Gogol, derkeinen Kompromiß schliefßen konnte, veqlangteder Priester Matthäus die restlose Vernichtung VWerke und strengesKlosterleben. In grenzenloser Unterwürfigkeit und Demut verteidigt Gogol
unbesiegbarer Hartnäckigkeit Recht auft Lebenswerk. Dann be-

Sal au Ostern fasten. Neun JTage VOT sSC1INEIM 'Tod befahl sSELNEM
Burschen, den fen heizen. Er sammelte sämtliche Manuskripte, auch
den fast vollendeten eil SCLHET „Joten Sdeelen®‘, nd warft SiIC 11S Feuer. Als
alles verbrannt Wal, sa lange4 (G(Gedanken Verloren VOTL dem fen Dann
Ließ Cr Tolstoi rufen, zeigte die verglimmenden Papiere unde „Sechen
Sle, W as ich an habe Ich wollte einzelnes verbrennen, das ıch längstazu bestimmt hatte, habe aber alles vernichtet. VWie stark doch das Böse
ist Soweit hat michgebracht..

Von 10808  b schlofß sich Gogol VOoO  — aller VWelt ab un. verweigerte jede
Nahrungsaufnahme. ID blieb ihm nıcht erspart, daß besorgte Freunde
SCLHCIHN Willen Ärzte ZUZOSCN, die ach dem damaligen Stand der Wissen-
schaft mıt Aderlassen. Schröpfen un xalten (züssen dem Verhungernden
Hıiıltfe bringen suchten. ein Leiden Kurz, aber unaussprechlich schwer,
bıs die Seele den gem  rien eib verlassen konnte.

Kaumhatte Gogol |die Augen geschlossen, wurde das Lebenswerk dieses
CWISCH Zweiflers der Weckruf für Volk; war der Vertreter der Men-
schenrechte, die das geheimnisvolle Schicksal, das WILE ‚„‚Geschichte‘‘ NCNNECH,
11i erfüllen konnte.

Kirche un Staat ı den USA
EDWARD ÜFF

Kıs 1st durchaus möglich da{fß der nächste Präsident der Vereinigten Staaten
C1N Katholik SCIH wird Das gäbe ihm un ter den Männern, die dieses hohe
Amt bisher bekleidet haben, C1LI1lC Ausnahmestellung Eine solche Aussicht
bereitet freilich Millionen VO  e Amerikanern ernsthafte Sorgen. Sie 155e1H

ZWAar, da{fli ach der Bundesverfassung „nıemals für irgendeinAmt oder e1INEN
öffentlichen Dienst ı den Vereinigten Staaten 6eiNe6e religiöse Kignungsprü-
fung qls Befähigungsnachweis verlangt werden soll*®7 aber SIC INe1INEN doch,
da{flß C111 überzeugter Katholik nıcht ehrlichen (GSewissens eEINEeN wesentlichen
Grundsatz der amerikanischen Verfassung annehmen könne: keinem. reili-
S105CH Bekenntnis darf offizieller Status oder Sar 1116 bevorzugte Stel-
lung eingeräumt werden.

John Cogley, bekannter. katholischer Journalist, W165 kürzlich ı C'hi-
Cago auf C1l1HNer Konferenz über $j9  16© gegenwärtige. Lage der Katholiken i1
Amerika‘“‘ darauf hın, dafß unter den Nichtkatholiken die Meinung weIit VOI -
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Kirche und Staat in d

and, s*éiénbreiıitet ist, ‚„die Tührenden Geistlichen der Kirche, hier und ım usl
machthungrig und ihre Anhänger se1en derart eingeschüchtert und ZWEeL-
felhafte Amerikaner, dais.sie durch ihre Stimmabgabe uUNseIc überkomme-
NCH Freiheiten abschaffen würden, wenn SIE Nur stark Wären.'. Wır
wollen nichts vormachen: viele sind dieser Ansicht“‘..

Als Senator John F Kennedy L0s Angeles seine Nominierung zum Prä-
sidentschaftskandidaten der Demokratischen P3rtei annahm, setzte sich
mutig (manche meinen etwas. voreilig) mit dieser Fureht VOTr einqr kleriı-
kalen Herrschaft auseinander. Kr erinnerte seine vierzehnjährıge JTätig-
keit 1m Staatsdienst, während der er für „eine vollständige Irennung VO  =

Staat nd Kirche eingetreten wAar  00 (schon vorher hatte Gr sich die Ent-
sendung eines Botschafters den Vatikan un g'égeri „staatliche Unter-
Siu VOoO  — Privats chulen gewandt): „ S ıst unwichtig das möchte IC  h
betonen W as irgendein führender Politiker oder Kirchenmann Z die-

sem Thema gesagt hat Kıs ist unwesentlich, W as Hür Mißbräuche ın andern
Ländern oder vA andern Zeiten vorgekommen sein mogen. Hs ist unwesent-
lich; was für ein Druck möglicherweıse aut mich ausgeübt wird, falls das

überhaupt geschehen sollte. Ich Sasc Ihnen eLwas, was ZUu wissen Sie ein \ ,

Recht habp‘n : da{iß nämlich meine Entscheidungen In jeder öi:'fentliéhph Frage
meine. e1igenen se1in werden — nämlich die eines Amerikaners, eınes Demöo-
kraten un eines Ireıen Mannes.““ Man mul abwarten, ob eine solche Ver-

sicherung und eine solche Äulßerung des Vertrauens 1n die politische Ord-
NunS Amerikas die Bedenken der Nichtkathohliken Zerstreuen vermögen.
Senator Kennedy gab der Hoffnung Ausdruck, ‚„„dafß eın Amerikaner all-

gesichts der wirklich entscheidenden Probleme, denen dıe Nation gegenüber-
steht, se1n ahlrecht mißbrauche, indem LUr meiner Keligi0ns-
zugehörigkeit für oder mich stimmt““.. hörigkei des Kandidaten derIm Jahr 1925 wirkte sich die Keligionszuge
Demokratischen Parteı eindeutig seinen Ungunsten aUusS. Der viermal ZUum
Gouverneur des Staates New York gewählte Alfred Smith war der einzige
Katholıik, der bisher von einer großen politischen Parteı als Präsidentschaits-
kandidat aufgestellt worden WAarT,. war wurden se1Ine Aussichten auch durch
den Wohlstand der damalıgen Zeıt, durch seine Forderung ach Aufhebung
der Prohibitionsgesetze, durch dıe Mängel seiner persönlichen Bildung und
se1ine CHNSC Verbindung mıt 6Il pqlifisc‚he‘n System der Großstädte beeıin-

trächtigt, aber War allem — darın stiımmen die Historiker überein
katholischen Kirche, die den Wahlkampf‘ negativseine Zugehörigkeit ZUL

beeinflußt hat! a 11L die Einwände S’enätor Kennedy der
barkeıt seiIner. Zugehörigkeit zur katho‘lische_n Circheangeblichen Unverein

mit den politischen Grundsätzen Amerikas dieselben sind, w1e S16

Gouverneur Smith vorgebracht wurden, mag es nützlich sein, diese Seite des

Wahlkampfes von 19928 SOoW1e seinev ges_chichtlichen I-fintérgyünde ınter-
suchen.

In weıten Kreisen glaubt und hoFT man, daß die Aüff_assuxjg;' der Katholi-
ziérhys' sei ein Frgmdkörper der amer%ka1}i$qhen Kultur, :seit dem

W  Pdmund Moore, Catholi}: Runs for Pre sideht‚ New. York- 1956, Ronald

Pres;, \pnd (OQscar I_Iandlin,k Al Smith nd Hıs Almcrica‚ Boston,} Litt!e’1956, Br(fj_gy;n.»4
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feldzug Von 1928 weitgehend aufgegehéh worden Sel. Schließlich aiachen eKatholiken 2 Prozent der Bevölkerung aus  > ım r1e9 lieferten sie einenglänzenden Beweis iıhrer Vaterlandsliebe. (Senator Kennedy wurde 1m Pazi-Tik Tapferkeit Vor dem Feind ausgezeichnet); S16 un: ihre Krzie-hungseinrichtungen sıind In eindrucksvoller VWeise gewachsen Senator Ken-nedy ıst selbst das Symbol dieses gesellschaftlichen Aufstiegs. Seine Urgroß-eltern wanderten aus Irland eln ; seiIn. Großvater wurde Bürgermeister VOonBoston; se1in Vater, ehemaliger Botschafter ın England, wurde infolge seinerTüchtigkeit Multimillionär; der Senator selbst ist einer der Kuratoren derHarvard Universität un Autor .1nes Buches für das den Pulitzerpreis fürGeschichtsschreibung erhielt3 Ein gescheiter un tatkräftiger Mann vonstattlicher KErscheinung, scheint die Vorstellung, die INa  — früher VoO  = denKatholiken hatte, widerlegen: NETFZOSECNE, unfähige Ausländer. abergläu-bisch und unmoralisch
Städte hausend.

elend iın den überfüllten Migtshäysern der großen
iese Vorstellung sCHlachtete INa  — dUS, den etzten katholischen Prä-

sidentschaftskandidaten schlagen. Das alles WwWar Ausdruck der intoleran-
ten Denkweise, die unter dem Namen ‚„„Nativismus‘‘4 bekannt ist; die Wur-
zeln dieser Denkweise gehen bis auf die Gründung der Nation zurück. Die
amerikanischen Kolonisten offene Gegner der Katholiken. ater-
landsliebe WwWäar gleichbedeutend mıiıt Protestantismus: ennn England WwWar das
Mutterland der ersten Siedler

Virginia ZUuU Beispiel ahm die charakteristischen. Merkmale der CNS-ischen Staatskirche unter das Gesetz ber di Oberhoheit un die Einheit-
lichkeit INn die Verfassung anufl. Durch die königliche Charta VOo 1606 erhielt
die Kolonie die Vollmacht, Geistliche finanziell unterstützen, VoO  a allen
Siedliern Teilnahme Gottesdienst verlangen un alle mıt Strafenbelegen, die Gotteslästerungen der Irrlehren aussprachen. Keine Religionaußer der gesetzlich gutgeheißenen konnte öffentlich gelehrt werden, ohne
da{fß die Gefahr einer Strafverfolgung durch den Staat bestand. AhnlicheFormen der anglikanischen Staatskirche wurden in North un South Caro-
L  ına un schließlich auch iın Maryland gesetzlich eingeführt. uch die Puri-
aner In New England selbst Opfer der Religionsverfolgung in Englanddachten nıicht daran, andern Religionsfreiheit gewähren. Zwar protestier-
ten s1e die anglikanische Lehre, da{ißs der weltliche Herrscher auch auf
religiösem Gebiet die höchste Autorität sel. Darüber hinaus aber S1e
entschlossen. die Keligion VOIl aller katholischen Befleckung „reinigen“‘.In Massachusetts, Connecticut und New Hampshire erhoben S1e ihre eigene

Das NEUE€E Offic1ial Catholie Directory gıibt d daß den Vereinigten Staäten 8371 302Katholiken ın 396 Pfarreien leben, denen 796 Priester ZU.  — Verfügung stehen. Diekatholischen Erziehungseinrichtungenlichen. Im Vergangenen Jahr Lraten 212 Erwachsene iın die Kirche 1n.
unterrichten eine Gesamtzahl VOoO  } 786 270 Jugend-

Zu den neuesten Biographien über Senator Kennedy gehören: James MacGregor Burns eJohn Kennedy: Political Profile, New ork Harcourt, Brace 171960; Joseph Dın-
Neen, Kennedy Family, Boston, Little 7960, Br
Kennedys, New York 71960, Diıal. OWTL; Joseph McCarthy, Remarkable

Begünstigung der eingesessenen Einwohner des Tandes gegenüber Einwanderern.Die folgenden Abschnitte tutzen sich weıtgehend autf Butts, The AmericapTradition ın Religion and Educatiop‚ Bosfon 7950, Beacon Pre8.f.
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Auffassung. der reliS10sen Becht läübig‘k‚éit zum Gé.éetz Nur Mitgliggiérder puritanischen Kirche konnten Irele Bürger werden.
der Kolonien, nämlich ın New York, New J erse&‚In einer andern Gruppe

Maryland un Georgla, änderte sich die religiöse Freiheit entsprechend der
Zusammensetzung der Bevölkerung. So mußte 1im Staat New ork jede Stadt
irgendeine Kirche haben un S16 unterstutzen, die Art des Bekenntnisses
blieb aber den einzelnen Orten überlassen, und Z WAar genügte CS da{fßs der
Prediger nachweisen konnte, dafß er Vo  _ irgendeinem protestantischen Bi-
schof oder Geistlichen ordinıert worden WAar. Aufschlußreich ist das Beispiel
Marylands: Ursprünglich als Zufiluchtsort für verfolgte Katholiken gedacht,
feierte dieser Staat 1m VETSANSENCN Jahr den 3725 Jahrestag seiner Grün-
dung. In seiner die Festversammlung gerichteten Botschaft VOo No-
vember 1959 erklärte Präsident Kisenhower,. da{fs die Amerikaner „den Grün-
dern von Maryland, die Siedler aller Bekenntnisse den gastlichen (GSesta-
den ihres Staates willkommen hielßen, Dankbarkeit schulden‘‘. Die VOoO  — der
Gesellschaft tür Geschichtsforschung Maryland enthüllte Gedenktafel
trägt die Aufschrift: ”t Marys City, Hauptstadt VO  — Maryland,
Hier lebten vA ersten Mal In Amerika Männer un Frauen verschiedener
Bekenntnisse friedlich und gu Willens zusammen und setzten das Gesetz
von der Freiheit des (jewissens ın die Tat Uum), entsprechend der im Jahr
1633 VOILl Lord Baltımore die Kolonisten gerighteten Instruktion. Freie
Bürger verschiedener Konfession erhoben mıiıt der Anerkennung des ‚Ge-
SETizZES ber die Religion’ VO  > 1649 die Praxıs ZU Gesetz.““

Die Änweisung des katholischen Lords Baltimore dıie Kolonisten Ver-

Tügte —_ wıe Inan bei den Feierlichkeiten feststellte da Nichtkatholiken
aus religiösen Gründen nıcht nachteilig behandelt werden sollten. Kıs kamen
aber viele Protestanten ach Maryland, da die Puritaner Gesetze erlas-
seCc  > konnten, durch die die Katholiken diskrimınıert wurden. Im Jahr 1704
wurde eın ‚„Gesetz ZUEL Verhinderung des Wachstums der papistischen Herr-
schaft“®“ durch die gesetzgebende Körperschaft angenomnien. eine Beschrän-
kungen ähneln der nachteiligen Behandlung der Nichtkatholikenl 1m heuti-
SCH Spanien.

Kıne weitere.Gruppe VOoO  } Kolonien, nämlich Rhode Island, Pemmylvaniei
un Delaware, hatte als Grundlage ein größeres Ma{iß Freiheit. och er-

klärt Ray Billington, der berühmte KErforscher der Intoleranz ın den Ver-
einigten Staaten, ın seinem Buch 99  he Protestant Cirusade, 1300—1860°°
„Die antikatholische Haltung in en amerikanischen Kolonien WwWar weiıt

verbreitet, da{fß eın Katholik 1700 volle bürgerliche und relig1öse Rechte
1LUFr ın Rhode Island besal3, und auch ın diesem Fall weiß InNna  - nicht siıcher.,
wWw1€e die freiheitlichen Gesetze dort ausgelegt wurden.“‘

Die Gründe für die antikatholische Einstellung der Kolonisten
ohl politischer w1e€e religı1öser Art Der Bestand der Kolonien wurde VOoO  —_

Norden und Süden durch katholische Mächte bedroht. Die Furcht Vor Spa-
nıen, das Florida iın Besıtz hatte, führte iın Georgla Krnennung elInNes
Kommissars, der darüber wachen hatte, da alle Einwanderer Protestan-
en waren. Von 1743 wurde VO  > allen Amtsträgern e1in Eid verlangt, der
die Leugnung der Transsubstantiation Zzu Inhalt hatte. 7u Beginn des

1 Jahrhunderts wurden der Kriege zwischen Frankreich und Eng-
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‚ 1?na'gilén >Kat2l_l_bililférllrjirylr“\ PeatsyTvatla, YV‘i‘r'g‘in_ia un New Y(;r‘kf:tiie Waffenabgenommen. Im Staat New York verlangte man von ihnen sogar, einNne be-
stiımmte Summe als Bürgschaft für einwandfreies Verhalten hinterlegen.Die Katholiken den Mittelstaaten wurden scharf überwacht. N ofth undSouth Carolina SOoW1e New Hampshire führten, ein sirenges System vonEidesleistungen eIN, wodurch dıe Katholiken daran gehindert werden soll-
ten, eın Amt Zu bekleiden oder ihre Religion frei auszuüben. Conneecticut
n  [O722 ihnen den gesetzlichen Schutz. Die Quebek Act VO  o 1774, wodurchdie Tolerierung aut die Katholiken Ol Quebec‘ausgedehnt wurde und WOsdurch auch die französischen Siedler 1m Raum VO  an hio In diese Provinzeinbezogen wurden, wurde als Bündnis zwıischen einem autokratischen eNg-lischen. König und einem autokratischen Papst ZUr Beeinfiussung.der katho-ischen Kanadier die protestantischen Amerikaner angesehen. KinigeHistoriker behaupten, dafls der Groil der Kolonisten die Quebek Aectun ihre Furcht vor. der Macht der Katholiken-den verschiedenen religiösenGruppen jenen Zusammenhalt gab, der ihnen ermöglichte, gegen Kng-land Krieg führen. Die Atmosphäre Iın den Kolonien War So teindlieh un:
der gesetzgeberische Druck stark, dafß Peter Guilday, der Geschichts-schreiber des amerikanischen Katholizismus. schreiben konnte, der katholi-sche. Bevölkerungsteil etwa 000 Seelen d Vorabend des Revo-
lutionskrieges in Gefahr SCWESCNH, ausgerottet 7i werden. Der entscheidendeBeitrag des katholischen Frankreichs ZUr Revolution und die erwiesene
gabe der Katholiken an die Sache der Freiheit (Charles Carroll, der reichsteMann den Kolonien, einer _ der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklä-
Frungs, ar Katholik) ührten annn einen beträchtlichen Umschwung ' der
öffentlichen Meinung herbei: Immerhin bestimmten Ende des Revolu-
tionskrieges sıeben Staaten. nämlich Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey, Connecticut, North Carolina, South Carolina un: Georgia, dafß alle
Amtsträger Protestanten SEeIN müßten
thofiken iıhren Verfassungen zusätzliche Schwierigkeiten.

und andere Staaten maphten den Ka-

In der allgemeinen Treiheitlichen Atmosphäre, die durch den erfolgreichenUnabhängigkeitskrieg entstand, fügte der Kongf—eß der Vereinigten Staaten
iın seiner ersten Sitzung September 1789 ZUr Bundesverfassung eine
Gesetzänderung hinzu, durch dıe freie Religionsausübung garantiert wurde.Für die Katholiken wurde das Leben dem NeEUEN Staat leichter.

Die grofßen Kinwanderungswellen UuSs meıst katholischen Ländern
der Anlaß ZU ersten Auftreten einer Intoleranzbewegung vor dem Bürger-Krieg. Diese Einwanderer nahmen ohne weiteres jede Arbeit und drück-
ten die Löh); Mittellos und unwissend, tielen s1€E nicht selten der öffent-lichen and ZUr Last Als gegen Ende des Jahrhunderts un hıs Äzum ersten
Weltkrieg die Slawen, Ungarn und Italiener die ursprünglich iırıschen unddeutschen Fınwanderer ablösten. schuf die Sprache NUuU eine Schranke und
machte sS1€E verdächtig. Man W1es auf die Gefahr hin, die dıese Kinwanderer
für die überwiegend protestantische Kultur darstelltpn. Ihre Zugéhörigkeiteiner weltumspannenden Kirche War Grund für unsınn1ge Behaup-
Lungen, ZU Beispiel da sS1€E politische Direktiven aus em Vatikan erhiel-
teh. Die Unwiss enh-ein über die katho}ly_i\s\che Kirche tf‘*ug daz1; bei, da{fß Be-
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riclit‘q ber £  X  Ünmofä 1n den Iälös"f‚[‘\elrr_l‘ ; s ofiig über die Beichtstuhl ausgeübte
gei_stigé J yranneı Gehör fanden.

S0 entstand In den Jahren 11a dem érsten Weltkrieg der K13-Kiluxéklan
ein Nachfolger der berüchtigten „Know-Nothing Party“® (SO genanntT, weil
iıhre Mitglieder auf irgendwelche Fragen jede Antwort verweigerten) und
der ‚‚American Protective Assoclation“® des letzten Jahrhunderts. Der Ka-
tholizismus jedoch 1Ur eINe Gruppe, gegen die sich der Angriff der Ge-
heimorganisation Kıul-Klux-Klan richtete, die die Zahl.ihrer Anhänger mıt

Millionen Mitgliedern aflgab. Sie war SCHCH Ausländer, Neger uınd JW-
den und setzte Amerika miıt ' der Vorherrschaft des angelsächsischen Prote-
stantismus der Weißen gleich. Das Gift ihrer Hetzkampagnen wirkte sehr
stark gegen Gouverneur Smith. den katholischen Kandidaten VO  an 1928

Es ist aum ZUu bezweiteln, da{fß S11 das Klima der öffentlichen Meinung
1n den folgenden Jahren sechr geändert hat Der Religionssoziologe Will Her-
berg spricht von der „Verwandlung der Vereinjgfen Staaten von einem pro-
testantischen Land einem Land miıt drei Religionen” und behauptet, dafß”  s  Y  richte uber Ün1£10fäl in déh >I\‘(il‚ös‘f‚[‘\err_l"'éo‘wlie  \  über e in Bewhtstuhl ausgeubte ;  geistige Tyrannei Gehör fanden.  X  So entstand in den Jahren nac  h  i dem ereten Weltkrieg der K13-Kll-uxéklan 6,  ein Nachfolger der berüchtigten „Know-Nothing Party“ (so genannt, weil  ihre Mitglieder auf irgendwelche Fragen jede Antwort verweigerten) und  der. „„American Protective Association‘ des letzten Jahrhunderts. Der Ka-  tholizismus war jedoch nur eine Gruppe, gegen die sich der Angriff der Ge-  R  BA  heimorganisation Ku-Klux-Klan richtete, die die Zahl ihrer Anhänger mit  fünf Millionen Mitgliedern afigab. Sie war gegen Ausländer, Neger üund Ju-  den und setzte Amerika mit’der Vorherrschaft des angelsächsischen Prote-  stantismus der Weißen gleich. Das Gift ihrer-. Hetzkampagnen wirkte sehr  stark gegen Gouverneur Smith, den katholischen Kandidaten von 1928.  Es ist kaum zu bezweifeln, daß sich das Klima der öffentlichen Meinung -  in den folgenden Jahren sehr geändert hat. Der Religionssoziologe Will Her-  berg spricht von der „Verwandlung der Vereinigten Staaten von einem pro-  testantischen Land zu einem Land mit drei Religionen‘“ und behauptet, daß ‘  man heutzutage von einem guten amerikanischen Bürger erwartet, daß er  sich zu einer Religion bekenne, obwohl sich niemand darum kümmert, zu  welcher, da jede Art von religiösem Bekenntnis zur Unterstützung des ame-  rikanischen „Way of Life“ genüge. Dieser Wandel wird eindrucksvoll durch _  zwei Bücher geken‚nz‚eiéhnet: Andre Siegfried nennt in seinem 1927 erschie-  nenen Buch „America Comes of Age“ den Protestantismus „die Religion un-  seres Landes‘“. Das einleitende Kapitel einer 1951 erschienenen. Sammlung  von Beiträgen über „Protestant Thought in the Twentieth Century““ trägt  i  j  die Überschrift: „Amerika am Ende der protestantischen Ära“.  &S  yrotestanfisclies  _ Obwohl man die Vereinigten Staaten wohl kaum mehr ein p  Land nennen kann, ist dem protestantischen Erbe (und den Elementen auf-  $  klärerischen Gedankengutes, das die Gründer des Staates mitbestimmte) der  Katholizismus immer noch verdächtig. Auch bezweifelt man, daß sich eine  autoritätsgebundene Religion in dem freiheitlichen amerikanischen Klima  wirklich wohl fühlen könne. Im vergangenen Jahr bat ein katholisches Ver-  lagshaus eine kleine Gruppe wohlgesinnter Nichtkatholiken, ihre Eindrücke  über den amerikanischen Katholizismus zu schildern. Professor Stringfellow  Barr, einer von ihnen, erklärte: „Es ist einfach eine Tatsache, daß die ame-.  rikanischen Nichtkatholiken vor der katholischen Kirche Angst haben, und  deren Verhalten in einigen andern Ländern hat sie auch nicht gerade be- /  ruhigt. Furcht ist eine schlechte Grundlage für ein gutes Verständnis und .  ruft eine Art kalten Krieges hervor.“7 Diese Furcht betraf_ vor allem das  ’i‘he'Prot'esta'nt Cresa(ie, 181003—71‘860, New Yorle"1938,"?  6 Vgl. Ray A. Billington,  Macmillan. Ein neuer Bericht über die Grupp  e des Know-Nothingism ist das Buch von  s House:  V  Carleton Beals, Brass Knuckle Crusa de, New York 1960, Hasting  +  {  7 American Catholıcs, A Protestant-  Jewish View, hrsg.  von Philip Scharper, '  New York 1959, Sheed.and Ward, S. 18. Prof. Robert MacAfee Brown, der einen Beitrag/  zu dieser. Sammlung beisteuerte, faßt den Eindruck zusammen, indem er sagt, daß „„der  Katholizismus eine Art monolithischer Struktur habe‘‘. Er stellt fest: ‚In seiner gröbsten  Form deutet dieses Bild der Kirche an, daß die Hierarchie eine einheitliche Meinung, über'  absolut alles hat und ;  daß die Laien 'alles glauben und tun, was die Hierarchie ihnen in  irgendeiner Sache zu g  Jauben und zu tun vorstellt. Jeder Katholik ist ein Teil dieser Struk-. '  tur, die man gewöhnlich ein Machtgebilde nennt, und wird in kei  Per W} eise von demr"abf .  /  weighen, was ihm zu tun befohlen wird‘‘ (81).  \  44519858  => heutzutage VoO  — einem gute amerikanischen Bürger erwartet, da{fß
sich einer Religion bekenne, obwohl siıch nıiemand darum kümmert,
welcher, da jede Art VO  an religfösem Bekenntnis ZUL Unterstützung des ame-
rikanischen ‚„,Way of Life‘“® genüge. Dieser Wandel wird eindrucksvoll durch
zwei Bücher gekennzeichnet: Andre SiegIried nennt iın N SEINEI 1977 erschie-
nenen Buch ‚„America Clomes of Age  co den Protestantismus ‚„„‚die Religion U1 -

seres Landes®°. Das einleitende Kapitel einer 1951 erschienenen. Sammlung ”
von Beiträgen ber „Protestant Thought the Twentieth Century®”. rag
die Überschrift: ‚„‚Amerika Ende der protestantischen Ara®®,

?rotestan'tiscliesObwohl INLALl die Vereinigten Staaten wohl kaum mehr eın
TLand nennen kann, ıst dem protestantischen LErbe (und den Klementen qaui-
klärerischen Gedankengutes, das dıe Gründer des Staates mitbestimmte) der
Katholizismus immer och verdächtig. uch bezweifelt Mal, daß sich eine
autoritätsgebundene Keligion in dem "reiheitlichen amerikaniıschen Klima
wirklich ohl fühlen könne. Im vergangenen Jahr bat e1lin katholisches Ver-
lagshaus eine kleine Gruppe wohlgesinnter Nichtkatholiken, ihre Kindrücke
über den amerikanischen Katholizismus ZU schildern. Professor Stringfellow
Barr, eiıner von iıhnen, erklärte: ‚„ Ks ist einfach eine Tatsache, da{fß die am e-.
rikanıschen Nichtkatholiken VOL der katholischen Kirche Angst haben, un
deren Verhalten einıgen andern Ländern hat sS1€e.  . auch nıcht gerade be-
ruhigt. Furcht ıst eine schlechte Grundlage für ein gutes Verständniıis un:! }  S  8
ruft eine Art kalten Krıieges hervor.””“ / Diese Furcht betraff_ VOLT allem das

’i“he‘“Prot'estant CGrusade, 18'003—*1A860, New Yorkij938‚*?”  s  Y  richte uber Ün1£10fäl in déh >I\‘(il‚ös‘f‚[‘\err_l"'éo‘wlie  \  über e in Bewhtstuhl ausgeubte ;  geistige Tyrannei Gehör fanden.  X  So entstand in den Jahren nac  h  i dem ereten Weltkrieg der K13-Kll-uxéklan 6,  ein Nachfolger der berüchtigten „Know-Nothing Party“ (so genannt, weil  ihre Mitglieder auf irgendwelche Fragen jede Antwort verweigerten) und  der. „„American Protective Association‘ des letzten Jahrhunderts. Der Ka-  tholizismus war jedoch nur eine Gruppe, gegen die sich der Angriff der Ge-  R  BA  heimorganisation Ku-Klux-Klan richtete, die die Zahl ihrer Anhänger mit  fünf Millionen Mitgliedern afigab. Sie war gegen Ausländer, Neger üund Ju-  den und setzte Amerika mit’der Vorherrschaft des angelsächsischen Prote-  stantismus der Weißen gleich. Das Gift ihrer-. Hetzkampagnen wirkte sehr  stark gegen Gouverneur Smith, den katholischen Kandidaten von 1928.  Es ist kaum zu bezweifeln, daß sich das Klima der öffentlichen Meinung -  in den folgenden Jahren sehr geändert hat. Der Religionssoziologe Will Her-  berg spricht von der „Verwandlung der Vereinigten Staaten von einem pro-  testantischen Land zu einem Land mit drei Religionen‘“ und behauptet, daß ‘  man heutzutage von einem guten amerikanischen Bürger erwartet, daß er  sich zu einer Religion bekenne, obwohl sich niemand darum kümmert, zu  welcher, da jede Art von religiösem Bekenntnis zur Unterstützung des ame-  rikanischen „Way of Life“ genüge. Dieser Wandel wird eindrucksvoll durch _  zwei Bücher geken‚nz‚eiéhnet: Andre Siegfried nennt in seinem 1927 erschie-  nenen Buch „America Comes of Age“ den Protestantismus „die Religion un-  seres Landes‘“. Das einleitende Kapitel einer 1951 erschienenen. Sammlung  von Beiträgen über „Protestant Thought in the Twentieth Century““ trägt  i  j  die Überschrift: „Amerika am Ende der protestantischen Ära“.  &S  yrotestanfisclies  _ Obwohl man die Vereinigten Staaten wohl kaum mehr ein p  Land nennen kann, ist dem protestantischen Erbe (und den Elementen auf-  $  klärerischen Gedankengutes, das die Gründer des Staates mitbestimmte) der  Katholizismus immer noch verdächtig. Auch bezweifelt man, daß sich eine  autoritätsgebundene Religion in dem freiheitlichen amerikanischen Klima  wirklich wohl fühlen könne. Im vergangenen Jahr bat ein katholisches Ver-  lagshaus eine kleine Gruppe wohlgesinnter Nichtkatholiken, ihre Eindrücke  über den amerikanischen Katholizismus zu schildern. Professor Stringfellow  Barr, einer von ihnen, erklärte: „Es ist einfach eine Tatsache, daß die ame-.  rikanischen Nichtkatholiken vor der katholischen Kirche Angst haben, und  deren Verhalten in einigen andern Ländern hat sie auch nicht gerade be- /  ruhigt. Furcht ist eine schlechte Grundlage für ein gutes Verständnis und .  ruft eine Art kalten Krieges hervor.“7 Diese Furcht betraf_ vor allem das  ’i‘he'Prot'esta'nt Cresa(ie, 181003—71‘860, New Yorle"1938,"?  6 Vgl. Ray A. Billington,  Macmillan. Ein neuer Bericht über die Grupp  e des Know-Nothingism ist das Buch von  s House:  V  Carleton Beals, Brass Knuckle Crusa de, New York 1960, Hasting  +  {  7 American Catholıcs, A Protestant-  Jewish View, hrsg.  von Philip Scharper, '  New York 1959, Sheed.and Ward, S. 18. Prof. Robert MacAfee Brown, der einen Beitrag/  zu dieser. Sammlung beisteuerte, faßt den Eindruck zusammen, indem er sagt, daß „„der  Katholizismus eine Art monolithischer Struktur habe‘‘. Er stellt fest: ‚In seiner gröbsten  Form deutet dieses Bild der Kirche an, daß die Hierarchie eine einheitliche Meinung, über'  absolut alles hat und ;  daß die Laien 'alles glauben und tun, was die Hierarchie ihnen in  irgendeiner Sache zu g  Jauben und zu tun vorstellt. Jeder Katholik ist ein Teil dieser Struk-. '  tur, die man gewöhnlich ein Machtgebilde nennt, und wird in kei  Per W} eise von demr"abf .  /  weighen, was ihm zu tun befohlen wird‘‘ (81).  \  445Vgl Kay Bıllıngton,
Macmullan. Bın u Bericht über {die Grupp des Know-Nothingism 1st das Buch VO  —

House.Carleton Beals, Brass Knuckle Crusade, New ork 1960, Hastıng
Amerıcan Catholıics, Protestant- Jewısh Viıew, hrsg. VOo  S Phılıp Scharper,

New York 1959, Sheed and Ward, Tof. Robert MacÄAfee Brown, der einen Beitrag
dıeser Sammlung beıisteuerte. falßt den Eindruck ZUSa.:  308  9 indem er sagtl, dals „„‚der

Katholizısmus ıne Art monolithischer Struktur habe®*. Er stellt fest ‘In seiner gröbsten
KForm deutet dieses ıld der Kıirche all, dals dıe Hierarchie eine einheitliche Meınung, über
absolut alles hat un daß die Laien alles glauben und Lun, W as dıe Hierarchie ihnen 1ın
irgendeiner Sache lauben und iun vorstellt. Jeder Katholık e1Nn eil dieser Struk-.
IUr, die 11a gewöhnlıch eın Machtgebilde nenntT, und wird ın keıNer e1se von dem"a'b-y
weighen‚ Was ıhm Z tun befohlen wird®® (81)
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Problém. des Vérhältniésé3 VOo. "Staat un Kirche. genauer das Problem des
ersten Zusatzgesetzes ZUr Bundesverfassung, das erklärt: „Der Kongreß solleın Gesetz erlassen, das eine Keligion ZUr Staatsreli
freie Ausübung einer Religion verbietet .. gion. erhebfc oder das die

Immer wieder wırd mıiıt Berufung aut offizielle . Veflautharu_ngen derKirche der Vorwurf erhoben, dafßs eiIn Katholik dieser grundlegenden Bestim-
MUunNg der nationalen Verfassung nıcht ehrlich zustiımmen könne, da{fß seine
relig1öse Überzeugung mıt echter politischer Ireue zu seinem Vaterland iın
einem unvermeidlichen und unlösbaren ıderspruch stehe Senator Kennedyam diesem Vorwurf ZUVOTL, indem sich 1m VOTauUus für die Irennung VO  S
Staat un Kirche erklärte und au seine Lätigkeit im Staatsdienst hinwies

Der Angri{ff auf Gouverneur Smith geschah iın Form eines iDeraus höf-
Llichen ‚„OÖffenen Briefes*® auUus der Feder des angesehenen Rechtsanwaltes
Charles Marshall. Dieser Brief wurde in der ührenden Zeitschrift Atlan-
tic Monthly veröffentlicht?2. Der Verfasser untersuchte die Ausführungender 1858 erschienenen Finzyklika Immortale Dei un hob besonders den An-
spruch nDerauxus: „UÜber die große Zahl der Menschen hat ott Herrscher 5C-
[VA mıiıt Regierungsvollmachten, und War seın Wille, dafß einer VonNn ihnen
(der Papst) ber allen stehen sollte.*® Die weıtere Feststellung’ des Papstes,dafs die Kirche für gesetzwıdrig erachtet, die verschiedenen Formen des
(GGottesdienstes mit der wahren Religion aut eiıne Ebene stellen, betrach-
teie Marshall als die logische Folgerung aus diesem Anspruch. Da Marshall
darin die katholische Auffassung erkannt Z haben glaubte, war seine Sorgeverständlich. Er schrieb: „Offensichtlich 1äßt eiıne derartige Überzeugung inder T heorie von:‘den religiösen un sıttliıchen Rechten der Nichtkatholiken
nıichts übr1g. Und das ist tatsächlich die römisch-katholische Lehre und die
unvermeidliche Folgerung AUS den römisch-katholischen Ansprüchen, wenn
WIT das Wort ‚Rechte‘ 1m stréng_en INn gebrauchen. Andere Kizchen, andere
Religionsgemeinschaften werden 1im Staat nicht von Rechts SCH, sohdern

A4US Wohlwollen geduldet.‘*
VWie konnte Smith die Tatsache, dafß die Veffassung eine Staatsreligion

verbot und auf Gleichberechtigung der verschiedenen Religionsbekenntnisse
un der KReligionslosigkeit bestand, mit der WFeststellung Leos J1l
vereinbaren: ”ES ıst gesetzwidrig, WeNn der Staat oder e1in einzelner ent-
weder alle relig1ösen Verpflichtungen mißachtet oder die verschiedenen Re-
lig1onsbekenntnisse gleichachtet‘ ? Marshall richtete den katholischen
Kandidaten oftfen die Frage: „D  1€ Verfassung erklärt. dafß die Vere'migteri
Staaten alle Religionsbekenntnisse un auch Religionslosigkeit gleichachten
sollen: der Papst aber erklärt, dais gesetzwidrig sel, alle Ägleichz‚uach-tep.

In einer Ansprache Vor der Gesellschäft Amerikänischer Pubfizistén außerte SenatorKennedy: „ JS gibt 108808 1ne legıtıme Frage, dıe allen andern Grunde liegt: Würden Sıe
als Präsident der Vereimigten Staaten in ırgendeiner VWeise kirchlichem Einfluß und Bın-
dungen verpfilichtet se1ln, dıe ırgendwie aut die Ausübung dieses Amtes 1m nationalen In-
teresse einwıirken könnten? Ich habe diese Frage oft eantwortet. Meine Antwort War undıst ‚Neıin‘®. Ist diıese Frage einmal beantwortet, liegt VO.  — meiner Religion aUuSs gesehen keın
Problem mehr VOL . New York Tımes, Aprıl 71960,

Der Artıkel VO  = Marshall erschıen ın der Apriılnummer 1927 Er ıst iın dem uch
Relıgion and Polıtics wıieder
Oceana Publications. gegeben, hrsg. VOTL Peter 0degard, New York ?9GQ‚
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Gerä nicht ein Mann, der gleichzei eın tré'ue£ An änger der Kirchnd ein treuer Staätsbüfger ist, Schwierigkeiten ?66
Charles Marshall War sicher nicht ein besonders VOI'6iIIgCIIOIIII'I'ICII€I‘ Mannn

Es war seine ausdrückliche Absicht, dem (;o0uverneur die Möglichkeit ge-
ben, einem anscheinend vorhandenen Gegensatz zwischen dem Katholi-
ZISMUS un!: der amerikanischen Verfassung Stellung nehmen. Marshall
nutzte den katholischen andidaten nicht das für diese Streitfirage
maßgebliche Nachschlagewerk The State an: Church auS, das 1m Jahre 199272
Vo John Kyan, Professor für Moraltheologie der Catholie University
of America mıiıt Moorhouse Millar geschrieben worden
war 10, Das Buch stellte den überkommenen Konfessionsstaat als die ideale
orm des Verhältnisses zwischen Kirche un Staat dar. Danach hatte der
Staat als politisches Instrument der Gesellschaft den katholischen Glauben
zu bekennen, demzufolge den Katholizismus ördern und falsche eh-
gıonen behindern, WeCeNnN nicht SAl unterdrücken.

Die Beweisführung Kyans scheint ach den Tolgenden Zitaten, dıie Tel
aufeinanderfolgenden Seiten sSeINES Buches entnommen sind Paul Blan-
shard, der hervorragende Verfechter derer, dıe 1m Katholizismus eıne P_
Litische Gefahr sehen, hat s1e zusammengestellt anzudeuten, dafßs den
Nichtkatholiken In einem ach katholischen Grundsätzen reglerten Staat
keine freie Religionsausübung möglich sel  ° „Der Staat kann diese Art der
relig1ösen Betätigung dulden, wenn sS1€E innerhal der Familie oder unauf-
fällig geübt Wır  d, da{fß die Gläubigen weder Anstof8 nehmen och gefährdet
werden können (sanz verschieden VOoO der Ausübung eiINeEs irrıgen eli-
gionsbekenntnisses und der Belehrung der Anhänger irgendeiner Sekte ist
aber die Verbreitung der Irrlehre unter Katholiken. Dadurch könnte das
religiöse Wohl der wahren Gläubigen geschädigt und tatsächlich bedroht
werden. Sie haben ein Anrecht darauf, da{fß der katholische Staat s1e VOL

einem solchen bel schützt Wenn CS 1Ur eine wahre Keligion gibt un
WCHL Besitz das wichtigste Gut sowohl 1m 1eben des Staates qals auch des.
einzelnen st, annn wird das Ööffentliche Bekenntnis, er öffentliche Schutz
un: die Ööffentliche Förderung dieser Religion und cdıe gesetzliche Unter-
drückung aller direkten Angriffe auft sS1e eine der klarsten und grundlggend-£
sten Pflichten des Staates, ‘ 11

Bestürzt über die Art un VWeise, in der seine Aflslegung der traditionellen
katholischen ehre den katholischen Kandidaten benutzt wurde.,.
schrieb Monsignore Kyan die New York World ‚„Ziwar ist das logisch und
theoretisch durchaus zutreffend. Es besteht aber nicht die geringste Aus-
sicht, da{fß in irgendeinem Staat oder Land jemals praktisch wird. Kıs wird
keinen realistisch denkenden Menschen dem Gleichgewicht bringen och
seine Haltung Andersgläubigen gegenüber beeinflussen.“‘

Gouverneur Smith war geneigt, diese Herausforderung Marshalls über-
sehen, widersinnig erschıen diesem Sohn irıscher Einwanderer, der sich
selbst seine Bildung angeeignet hatte, dieser angebliche Gegensatz zwıschen

seiner RKelıgion und seiner Vaterlandsliebe. Schließlich machte S1C.  h auft

‘71°‘ New ork 1922, Macm‚illafi.
American Freedom and Catholıc Power, Boston 1949, Beacon Press, 71. Die

IZu'sammenstellun g der Zaitate stammt aAUus Kyan, a.a.0 35, 35—9306,
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das féfie1‘gi$ch Drängen Seinér politischen Ratgeber hin, unte£ denén
Boose‘ve_lt hervorragte, widerstrebend d die Afifgabe‚ eine Antwort Z ver-
fassen, In der sein Glaubensbekenntnis als „„‚amerikanischer. Katholik“zusammenfalste12, Seine erste Krwiderung WAar: ”D  1€e Dinge liegen sehram Kand meılnes Glaubens, dafß 1C.  ’ obwohl von Kindheit an e1in treuer Ka-
tholik; erst durch Ihren Brief davon gehört habe.“ Kr tühlte sıch gezwungen,die Autorität der von Marshall herangezogenen Aussagen einzuschränken.Er fragte: .„Mit welchem Kecht verlangen Sie VO mir, daß.ich für jede Aus‚_-"
SaSC, die in irgendeinem Bundschreiben gemacht werden könnte, die Ver-
antwortung übernehme ? Sie werden In der Catholie Encyclopedia414) Linden, dafß Rundschreiben keine Glaubenssätze sınd. Kardinal Newmansagt VOoO dem Syllabus Papst Pius’ IX., den Sie 1mMm Hinblick auf einen mÖög-Llichen Gegensatz zwıschen Staat und Kirche anführen, habe kein dog-matisches Gewicht. Sie sınd offenbar der Meinung, die Katholiken seien ver-pfLichtet, alle dasselbe denken und fühlen, als ob'sie alle aus dem glei-hen Stoff un In die gleiche KForm gepreßt wäaren. Sie sind ebensowenig be-
rechtigt, von MIr ZU verlangen, jede Aussage aus dem Mund eiINes Prälaten
als’einen Glaubensartikel verteidigen, wIe ich das Recht hätte, von Ihnenverlangen, jede Aussage eines Bischofs der Kpiskopalkirche als einen Ar-tike-l_;Ihrei‘ religiösen Überzeugung, oder jede Aussage eınes Präsidenten derVereinigt‚eri Staaten als einen Artikel Ihres politischen Glaubensbekennt-N1ısSsSes anzunehmen.“‘ Er erklärte oltfen „Ich  ba glaube an die unbedingte (S6EWisse'nsfreil_i_eit aller Menschen und da{fß alle Kirchen, Sekten und Bekennt-
N1isSsSe VOT dem Gesetz VO  > Rechts gleich gestellt sind un dafß keine
Keligion begünstigt werden dartf Ich bin für völlige Irennung VO  > Kircheund Staat und die strikte Einhaltun_g\ der Bestimmungen der Verfassung,nach denen der Kongreß 'kein Gesetz erlassen soll, wodurch eINe Religionoffiziell gefördert oder die freie Religionsausübung verboten würde. Ich
gJaube, keine kirchliche Instanz ist berechtigt, Dekrete Zu erlassen, die inner-halb der Landesgesetze rechtskräftig wären, aulßer es handelte sıch De-
krete, die den Status der Gläu
treftfen.“® -Pigen innerhalb ihrer e1genen Kirche be-

(ouverneur Smith sah sich in seiner Haltüng’ durch bestimmte Aspektedes amerikanischen Katholizismus, durch ' dessen historische Haltung Z

Frage der religiösen Freiheit bestätigt. Er las ZU Beispiel: „Die amerikani-schen Bischöfe verteidigen entschieden die Erklärung der Verfassun h  1N-
sichtlich der Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetz Kardinal O’Conh@llhat gesagt: ‚Jeder amerikanische Bürger hat das gesegnete Erbe der bürger-lichen, politischen und religiösen Freiheit empfangen, das durch die ameri-kanische Verfassung sichergestellt ıst das Recht, ott ach seinem eige-nen Gewissen dienen.‘ Bischof England sagte unter Hinweis auf die Ver-
fassung: „‚Sollten der Papst, die Kardinäle un alle Mächte.der KatholischenVWelt ZUusammen auch ur den geringsten Angriff autf diese Verfassung ver-
suchen, werden WIT sSIE miıt uULNserem Leben schützen. Sollte eın AllgemeinesKonzil einberufen Werdep S1C.  h 4iescs Konzil auch NUur iın die ahl des

Die Antwort von Smith -in The A tlaniic. onthly, Maı i927. S1e steht lat_1cfi em
AB‘uchv Relidgio-n and Politi(äs‚ 62{f£f
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GCehilfen’eimes Géfäfiéfiisi’v&ärtefs einréfischerä — so v—erwéi-gerfi wir: dem Kon -71l das Recht azu un weılisen diesen unberechtigten Eingriff zurück.‘ Erz-bischof reland hat gesagt: ‚In der Verfassung der Vereinigten Staaten heißit
CS : «Der Kongrefß soll kein Gesetz erlassen hinsicehtlich einer Staatskirche
und kein Gesetz, das die freie Ausübung der KReligion verbietet.>» Das wWwar für
die Junge Nation ein großer KFortschritt gegenüber der Vergangenheit: PCL-sönliche Freiheit un Anerkennung der Kechte des Gewissens.‘ Kr agauch: ‚Wenn ein Geistlicher. ein Bischot oder Papst (ich möchte Miesen Wall
einmal 11 Auge Tassen) versuchen soÄllte, 1ın den bürgerlichen und  politi-schen Bereich hineinzuregieren und die Bürger ber seine Kompetenz nd
seinen Jurisdiktionsbereich (die Dinge Gottes) hinaus beeinflussen, iıst
die Antwort schnell ZUr Hand: «Zurück ın den Ber
Pflichten, zurück en Belangen (GGottes».‘® gäich Eurer Rechte nd

Erzbischof Dowling sagt unftfer INWEeISs auft eine denkbare Verbindung
VO Staat und Kirche: ‚Dazu fehlen in allen Regierungen der Welt viele
Bedingungen, da{ß diese Ihese ruhig iın die Vorhölle erledigter Kontroversen
verwıiesen werden kann. LErzbischof Ireland wiederum sagte: ‚Religiöse Frei-
heit ist die Jebendige Grundlage Amerikas, das Bindemittel, das alle Wälle
und Befestigungen zusammenhält, ıe Garantie seines Friedens und seines
Wohlstands Man verletze die religiöse Freiheit ZU. Nachteil der Katho-
lıken, und uULiLISCIC Schwerter ahren aus der Scheide. Man verletze die rel  1-
g1ÖSE Freiheit zugunsten der Katholiken ®] die Nichtkatholiken, uıund sS1e

6’66fahren nıcht 'weni_ger schnell N der Schejde.

Eiriigérrhaßen sarkastisch bemerkte Smith gegenüber Marshail 3 „Ich
glaube, Sie haben Ihre Behauptung HN der Vorhölle der verstorbenen Kontro-
VEIrSCH geholt.“® Hier wıird auf die berühmte Unterscheidung zwischen „These
un Hypothese‘‘ angespielt. Sie wurde im Anschluß an die Kontroverse, die
auf die Veröffentlichung des Syllabus Krrorum VO  a 18364 folgte, VO  — den
Jesuiten der (Civilta Cattolica erarbeıtet. Gemäfß der „Lhese“‘ ıst dıie katho-
lische Kirche das eINZIgE VONn ott begründete Instrument ZU Rettung der
Menschheit, nach Natur, Zweck un Bestimmung em Staat übergeordnet,
un hat daher bel der Ausbreitung des Evangeliums un der Unterdrückung
der äresie ein Recht aut ilfedes politischen Instruments der Gesellschaft.
Gemäfß der „„Llypothese““ duldet die Kirche WDE ihrer Unfähigkeıit, ıhre
Forderungen durchzusetzen, vorläufi irrıge Meipungen und entschuldigtReligionsfreiheit als geringeres bel

Die STETSs un unwandelbar vertretene Stellufignahme des Magıisteriums
der amerikanischen Kirche scheıint von Anfang die Notwendigkeit einer
solchen Unterscheidung nıcht beachten, da dıe Hierarchie der der Ver-
fassung dargelegten politischen Ordnung, wodurch sıch unser Staat ın reli-
g1ösen Fragen tTür neutral erklärt, ihre volle Zustimmung gibt.

Im Jahr 1754, also sieben Jahre VOL der Annahme des „First Amendment‘ ©
erklärte John Carroll, der erstie Bischof der Vereinigten Staaten, offen 99 Wır
haben bisher alle unfer der Geißel ei'ner Staatskirche gelitten und werden
dg%1 er£ jeden Schrij:t inr hin auf der Hut seir_1.“ Min ' Zufried?pheiF
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Sfel1Lte er fest „Dank ihres ursprünglichen Geiste und ihres Christentumshaben die Vereinigten Staaten die Intoleranz aus ihrer Regierungsform vebannt He sollten sich In gleicher VWeise der Freiheit un Ü haßäängigkeiterfreuen, die mıiıt vereinten Kräften und durch das von Protestan-
ten un Katholiken gemeinsam VErSOSSCHNE Blut ‘g\efestigt ward.‘“ Der HeiligeStuhl anerkannte die hervorragend Jloyale Haltung des Bischofs John Hng-and Vo  —_ Charleston, South Carolina, un ernannte ih Z päpstlichenNuntius für die Konkordatsverhandlungen mıt Haitı Irotzdem forderte der
Bischof ohne Scheu d St.-Patricks-Fest 1m Jahr 18924 ın seiner Ansprache
VOI* der Hibernian Society VO  b Savannah ın Georgla: „Möge ott lange die
Freiheit Amerikas VOT der Verbindung ırgendeiner Kirche mıt dem Staat
bewahren.“‘ Bei anderer Gelegenheit erklärte Bischof Kngland: „ Ks ist meıline
Überzeugung, dafs eine völlige JIrennung von der staatlichen Regierungüberall dort für die Kirche der natürlichste un sicherste Zustand ıst, WO €5S
sich nıcht, wWw1Ie auf päpstlichem Gebiet, ausschließlich ein Kegiment der
Geistlichen handelt.‘“® In einer Streitfräge ber die Unterstützung von Pfarr-
schulen W1eS Erzbischof John Hughes im Jahr 18350 auf ; cxe mıt hecht Ver —
haßte Verbindung VoO  a Kirche und Staat‘® hin Im Jahr 1909 Kardinal
Gibbons In einer Predigt In seiner JTitelkirche ıIn Rom ;  Is Bürger der Ver-
einıgten Staaten erkläre ich mıiıt offenem Blick für die Mängel unserer Na-
tıon, doch voller Stolz und Dankbarkeit un das in dieser großen Haupt-
stadt der Christenheit dafßs iıch einem Land angehöre, In dem die Staats-
regierung unNns schützt, ohne sıch IN die rechtmäßige Ausübung unseres CI -
habenen Auftrags als Diener des Kvangeliums esu Christi einzumischen ©

Die amerikanischen Katholiken sind durchaus zufrieden mıt der Irennung
VO  a Kirche und Staat be1i uNs, Und ich annn mır eın Zusammenspiel von
Umständen vorstellen, das eine Verbindung entweder für die Kirche oder
für den Staat wünschenswert erscheinen Ließe © VWır kennen die Segnungen
unserer gegenwärtigen Verfassung; s$1e gibt uns Freiheit un verbindet TrIie-
sSster und olk inniıger als die Einheit voOn Kirche und Staat Andere Län-
der., andere Sitten; WIT glauben nicht,; daß System immer un: überall
richtig ıst Wir überlassen Kirche und Staat, ihre Probleme anderswo ZU
Besten der dortigen Bewohner lösen. Wır jedoch danken Gott, dafß WIr In
Amerika leben, ‚In diesem unserm glücklichen and” miı1t Theodore
Roosevelt sprechen ‚Religion un Freiheit natürliche Bundesgenos-
send SIn Diese Meinung wurde U, e von den Erzbischöfen Ireland un
Spaulding geteilt. Unter Berufung aut die Worte des Kardinals Gibbons er-
klärte Kardinal Cushing Vlerz1g Jahre später: ”Das S) Kardinal Gibbons

seiner Zeit Dasselbe heute.“®
Im Jahr 1945 bemühte sich Erzbischof John MeNicholas VO.  b Ciricimia_ti,

alle Zweitel In dieser Frage Zzu beseitigen. Als Vorsitzender des Verwal-
tungsausschusses der National Catholie elfare Conference (und daher als
Sprecher der gesamten Hierarchie) gab er 8081 25 Januar 1948 die feierliche
Krklärung ab „ Wenn die Katholiken MOrSch iın UDNSCI’IN and die Mehrheit
bildeten, würden sS1E eiNe Verbindung VO Staat und Kirche suchen. Sıe
würden annn WIE heute für die Verfassung mıt al ihren Zusätzen ein-
treten und anerkennen, dafß alle Katholiken 1m Gewissen verpflichtet sind,
nach ıhr leben und sS1€e verteid?gen. Hürst kürzlich’ bestätigte noch Krz-
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hof arl Me icho-IXvonCineinnati, Nachfolger des Erz
las als- Präsident des Verwaltungsausschusses des NCWC un als solcher
Sprecher des amerikanischen Episkopats, dessen Stellungnahme. Er betonte,
daß keine Lehre der katholischen Kırche 1n Widerspruch ZUrLr Verfassung der
Vereinigten Staaten stehe und daher jeder Widerstreıt zwischen den VvVo  n} der
Kirche und der Verfassung auferlegten Verpflichtungen ausgeschlossen sel.
Erzbischof Alter gab Tolgende Versicherung ab DE Befürchtung, WITr Ka-
tholıken könnten die religiöse Toleranz mißbrauchen, die Vorherrschaft
1ın unserem Land Zu gewIinnen, und dann, ach Krlangung der politischen
Vorherrschaft, azu übergehen, unsere Mitbürger der Freiheit des religiösen
Bekenntnisses und der Gewissensfreiheit berauben, und ihnen, ohb S16 wol-
len. oder nicht, Überzeugungen aufzwingen, ist weder der Lehre
der katholischen Kirche, och in den wiederholten Verlautbarungen der
amerikanischen Bischöfe irgendwie begründet. Wir suchen keine Vorrechte.
Wir erklären, dafß wir jetzt un: In Zukunft entschieden den Bestimmun-
gen der Verfassung festhalten.‘ 13

Es ıst daher nıicht verwunderlieh, daß der Apostoh'sché Delegat für die
Vereinigten Staaten, Erzbischof Kg1idio Vagnozzi, März gelegentlich
eines der Loyola-Universität ın Chicago abgehaltenen Symposions über
Fapst 1e0 XILL erklärte: „ Was cdie Vereinigten Staaten angeht, bın ich der e

Meinung, da{fß eiInNne korrekte Interpretation der Ansichten der Hierarchie
und ganz allgemeın der amerikanischen Katholiken ist, wenn man sagt, da{iß
s1e sehr zufrieden sind mıiıt ihrer Verfassung un: der grundlegenden TeL-
heit, deren sich die Kirche erfreut. In der 'Tat sind s1€ überzeugt, dafßßs diese
Freiheit in einem weiıten Ausmaßlß die Ursache für Ausbreitung und Festi-
sung der Kıirche diesem grolsen Lande ıst. Ich bın sicher, die amerı1ikanı-
schen Kathohiken, SanZ gleich ob sie eiNne Minderheit bleiben oder die Mehr-
heit erlangen, werden diıe VOoO  — ihnen hochgeschätzte rehig1öse Freiheit nıcht
durch einen Tausch gegen eine Vorzugsstellung aufs Spiel setzen.‘‘14

Im inblicek auf diese ständige un energische Betonung des Prinzıps der
Religionsfreiheit, wWwW1€6 sS1E6 1m Eirst Amendment niedergelegt ist, folgert
Msgr John JIracy Eillis „ Wenn ma  a} bedenkt, daf die von MIr dargelegte
Einstellung VO  z 1784 a als der spätere Erzbischof Carroll seın ‚Ja dem
amerikanischen System der Beziehungen zwischen Kirche und Staat VL -

öffentlichte, his Zzum Jahr 1943 vertreten wurde, als der verstorbene Krz-
bischot Me Nicholas miıt unmißverständlicher Klarheit sein aufrichtiges Be-
kenntnis ZUL Irennung Vo  b Kirche und Staat iın diesem and ZUm Ausdruck
brachte: we man weiter bedenkt, da{fß eın amerikanischer katholischer
Bischof je etwas VOo  am} dieser Kinstellung Abweichendes gesagt hat dänn
sollte das eın Argument se1N, das 19858  — respektieren mülste.‘ 15
Prof. H.S Commager deutete diesen ext I’he American Mind Yolgen-

_ dermaßen: „Welche Schlußfolgerung Ial auch immer aQuUs einer Prüfung
| der katholischen Lehre ziehen MLAS, c ist Tatsache: der Kathqfizismüs hat

13 The SLEN, Julz 1960, IT; 14 65.
>  .& Freiheıit®“*, ICa‘tholic Mind, (]uli_—A‚lligust 1960}14-. . Leo XI1IL und dıe menschliıch

Catholie Tradition‘“‘, Harper’s, OCDH (Novembern  15 ‚„„Church and\State : An Americän
Diesem Artikel sınd uch dıe früher zitierten Aussag des ar_nerikanisc‘hen Ep1-

(skojpats über Re{ligionsyfreihe‚it entnommen.
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MS Jahre Jang, ohneernsthafte Schwierigkeiten hervorzurufen - außer ıiln
der Kinbildung Menschen als C11Ne der'größten Religionsgemein-schaften blühendes Leben geführt. Die demokratischen FKinrichtungenerschienen ebenso gesund, als dieKirche Millionen Mitglieder zählte,WIC

der Zeit, da ihre Anhänger 1Ur ach Hunderttausenden zählten . . Man
xzönnte SOSa  o} behaupten, da die katholische Kirche während dieser Zeit
(seit der wirksamsten JIräger der Demokratie und der Ameri-
kanisierung des Landes War,: C6 16

Diese posıtıve Finstellung der amerıikanischen Katholiken ZU öffent-
lichen Kecht ihres Landes erklärtsich aus der Absicht, die dem First Amend-
ment zugrunde iegt und aus der Art nd Weise, W1€e 6s die Irennung der
Rechtsbereiche erklärt.

Das Pırst Amendment ZU:r Verfassung 6S verbietet‘ e1Ne Staatskirche
un garantiert Ireie religiöse Betätigung bringt keine ideologie ZAus-
druek. Hs trifft e1Ne pragmatiısche Verfügung 17{ Umfangreiche un: 11a
Techtbare historische Tatsachen LELSCH, WIe Richter Story 111 SCLHCL grund-
legenden Studie über die Verfassung betont: Das eigentliche Anliegen des
Amendment S15 dahin, die alte Rivalität zwıschen christliichen Sekten aU-
zuschalten und der Errichtqng jeder Art VO  en Nationalkirchen Zzuvorzukom-
INCN, wodurch I11LUr Hierarchie die Gunst der Landesregierung erhalten
würde. amıt wollte INa  —_ den verschiedenen Staaten die Kntscheidung dar-
ber überlassen, welcher Religion SIC gegebenenfalls den Vorzug geben oll-
ten (DO Wäar 65 mehreren Staaten viele Jahre lang. Massachusetts nahm
erst Jahr 1333 der Congregational Church diese Vorrangstellung, uUnN:
New Hampshire annn auf Grund SCIHECL Verfassung his VARIN heutigen Tag
Gesetze ZUr AHSCIMESSCHEN Unterstützung protestantischer Keligionsdiener
erlassen Darüber hinaus CII egte während des Revolutionskrieges die Manl-

gelnde Loyahlität der angliıkanischen Staatskirchen verschledenen Kolo-
ILICH ohne Zweiftel Unwillen Weiter wirkten auch die AÄnsichten des sehr
einflufßreichen James Madison m1L, der Keligion als C1116 au/sgesprochene
Privatsache erklärte, w as für viele SCIHCT Freunde AaUsSs VirSIN13A typisch WAaFr.

Daß die Urheber des First Amendments dieses weder. als Ausdruck der
Gleichgültigkeit gegenüber der KReligion och als Verbot, unterschiedslioser
Zusammenarbeit zwıischen Kirche un Staat auffaßten, geht klar AUS der
Handlungsweise des Senats hervor. Dieser ernannte _ nachdem I119.  b sich
ber den Wortlaut des (‚esetzes C  5 geworden War CN“ Kommission,
‚„„cdie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Kinhaltung JLages
Ööftfentlicher Danksagung und öffentlichen (sebetes empfehlen sollte®® KErz-
bischof Alter trıiit den Kern der Frage, sagtl: „Nas First Amend-
ment begrenzt tatsächlich die Jurisdiktion der Kegierung, indem ir jede
Zuständigkeit auf religiösem Gebiet abspricht.”C6

T  -
New York 1950, Oxford University Press, 17193

O, Der klassısche historısche Bericht über dieses Thema ıst Anson Phelps Stokes’ uch
Church and State the United States, New York 1950, Harper. Eıne ausgezeich-
Declan MecMullen.
neie kurze Analyse hıetet Wilfrid Parsons uch The Fırst Freedom, New York 1948,



Kirche und Stäat
Es ist ichtig, ß dafén éfifin-er‘n£ daß die ärflerikanisühé Rev‘oiutio.n

kein Produkt der Französischen Revolution ist, deren Ursachen, Ideen und
WFolgen wesentlich andere areil. Die Urheber der amerikanischen Verfas-
SUNg wWaren keine Liberalen des Jahrhunderts, die 1m Namen der eli-
gionsfreiheit eine Politik reiigiöserUnterdrückung verfolgten und das Schlag-
WOTLr VO  — der Irennung VOoO  am} Kirche un Staat gebrauchten, religiöse Ur-
den A vertreiben, Kirchengut beschlagnahmen nd die Carıtasarbeit der
Kirche behindern1 Sie hatten nıcht die Absicht, Keligion un ötfent-
lıches Leben trennen, ennn sS1Ee hatten ihre Ansprüche auf Gerechtigkeit
iın der Unabhängigkeitserklärung auf die Tatsache gegründet, da{fßs „alle Men-
schen gleich geschaffen und VO Schöpfer muiıt gewissen unveräußerlichen
Rechten ausgestattiet sind®®. Deshalb erklärt der Kıd aut die Fahne, da{fß WIT
„CINE Natıon unter (Gott“® sind, deshalb räg eld die Aufschriftt aD  1r
vertrauen aul Gott”, deshalb eröffnet der Ausrufer die Sitzungen des Ober-
sten Gerichtshofes miıt em Ruftf „Gott schütze die Vereinigten Of{aaten un
diesen Ehrwürdigen Gerichtshof“‘, deshalb wird jede Kongreilßsitzung mıt
Siaem Gebet eröffnet. deshalb wurde VO  b den tudenten der Militärakade-
mıen ımmer die Teilnahme (sottesdienst ihres Bekenntnisses verlangt.
Kurz, verfügte der Oberse Gerichtshoftf In einem Fall, in dem Kınder VOo

Schulunterricht befreıit wurden, damıft SIE Religionsun}térriclft teilneh-
IHLCIL konnten, „„WIT sSind ein religiöses Volk, dessen Einrichtungen den Jau-
ben ein höchstes Wesen voraussetzen’ Eis ist 1Ur eine Bestätigung des
amerikanischen politischen Systems, sich die Rneglerung durch eine
ihre eigene Vollmacht beschränkende Verordnun g — und jede moderne plura-
listisqhe Geggllschaft sollte sich \Terhalten der Anerkennung oder Be-

rof H  > ommen schildert dıe rationale Grundlage und die Methodologie des: Li-
beralısmus folgendermaßen: ‚be’Grundlage für die Irennung War nıcht dıe Sorge für
das Allgemeinwohl, nıcht der Wunsch nach Frieden zwischen einer Vielzahl Kirchen
un Sekten, sondern her das Festhalten den philosophischen Grundsätzen des ratio-
nalistischen Liberalismus als einer Art Staatsreligion 1mMm Sinne Kousseaus. Der Glaube
die Übernatur wıird hiıer einfach geleugnet. Dıe christlichen Werte der Sittlichkeit und des
göttliche Gesetzes werden entweder öffentlich als Mythos erklärt, der miıt der modernen
Wissenschait der miıt der proletarıschen Revolution: unvereinbar sel, oder S1€ werden
lediglich q ] Propagandainstrument klerıkaler Überheblichkeit der als politische antı-
demokratisehe Reaktion hingestellt. Dementsprechend ist das sozıale und politische Leben
hne Rücksicht aut das absolute christliche und VO  n ott geoffenbarte Gesetz lenken,

ausschließlich VO  - den immanenten („esetzen der politischen der sozilalen Wiassen-
der Sıcht des Proletarıats. |1DS ist leicht einzusehen. dafß eine solcheschaft der a Lls

‚Religion” des Indıfferentısmus, ja des antichristlichen, rationalıstischen Sc1entismus
iın der laizistischen Staatsreligion, wWeNnNn sS1e den Bürgern al den öffentlichen Uni-
versıtäten un Schulen, ın den Gesetzen und ın der Verwaltungspraxis aufgezwungen wird,
den Staat ZzUu einem Instrument rationalistischer Ungläubiger der herrschenden intellek-
tuellen Schicht macht, mit dem Ziel, die tradıtionelle Relıgion des noch christlichen Volkes

zerstoren. Die NEUC Religion:wird ZUC öffentlichen. Religıon des Staates, während die
katholische Religıon ZU qausschl jeßlichen un gänzlich prıvaten Angelegenheit der Bürger
erklärt wird.‘" T he 1n atholigThought, St. Louts 1945, Herder Book CO:.
600—601.

343 312 Im Julı qAieses Jahres bestätigte das Appellatibnsgye;icht VO  — Maryland
die Entsecheidung eiINeEs untergeordneten Gerichtes, durch dıe 1nem erklärten Atheisten die
Notarsvollmacht verweigert wurde, als ablehnte, den Glauben an Gott durch einen

Gemäß unseTer Verfassung macht dıe Tatsache,Eıd bekräftigen. Das Gericht erklärte: 59

Iaubt un die sittliche Verantwortung für SELndais jeman nıcht eiN höheres W esen
Verhalten blehnt, ihn nıcht 1Ur unfählg, ein öffentliches Amt Z bekleiden, sondern macht
ıhn auch unfählg, als Zeuge aufzutreten der als.Geschworener fungieren.“”
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güfiétiéung eines vertre enen Glaubens eNNT-
N1ISSES enthältZ on diesem ;‚religiöééri' V01k5

Nun erheht sich uUunaus weichlich die Frage, Vor die s‚fch die amerikäf[i1
schen Katholiken immer wieder gestellt sehen: Ist uUunsere Bejahung der Re-ligionsfreiheit nıcht eine Art VOoO  — oberflächlichem Opportunismus, intellek-
tuelle Unehrlichkeit und politischer Machiavellismus, WI1Ie €s die Unterschei-
dung VvVo 'These und Hypothese nahezulegen scheint? Kann die nach der De-finition in ihrer Lehre intolerante Kirche die KReligionsfreiheit grundsätzlichund nıcht 1Ur gezwungenermaßen oder aus Berechnung anerkennen?

Sicher kann nıemand von der katholischen Kirche, die sıch selbst als Hü-
terın der ofIfenbarten Wahrheit versteht, erwarten, da S16 nıcht mehr dar-
auft bestehe, jeder MUSSeE ach der Wahrheit suchen un inr folgen; damit
wird aber der Begritt der Gewissensfreiheit eingeschränkt. Iie Kırche eIrI-klärt „Keiner hat die sıttliche Freıheit, nicht glauben, W1€e aqauch immer
1€ persönlichen Rechte begründet seın mögen, ach der augenblicklichen
religiösen Überzeugung leben  66 Kıs geht hier den Unterschied ZW1-
schen ahrheit 1m ontologischen 1INnn und persönlicher Freiheit. Diesen
Unterschied unterstrich Pius XI in einem Satz seiner Knzyklika über den
Faschismus, Non abbiamo bisogno: „ Wir sind stolz und glücklich, für die
Freiheit der (Gewissen (la ıberta delle COSCLENZE) und niıcht, w1e Wir aus
Versehen fast gesagt hätten, für die Freiheit des Gewissens (la liıberta 1:C0-
scienza) kämpfen. Dies ist eın zweideutiger Ausdruck, der al  Zu oft alsch
gebraucht wird und ann vollständige Bindungslosigkeit des Gewissens be-
deutet, w as ist, WEn 1a1l C auf die VOo  - ott geschaffene und —-
löste Seele anwendet.“* Kardinal Lercaro von Bologna machte LA
191}  - Jahr seinem jel gelesehen Ketferat ber Toleranz dieselbe Unter-
scheidung: „Wenn H1a  — bejaht, dafs dıie Wahrheit eELWAS Objektives ist, annn
gibt Ina  > damit auch en Unterschied zwischen der Wahrheit selbst und
dem Akt, durch den der einzelne der VWahrheit Tolgt. Daher begründet der-
jen1ge, der die Objektivität der Wahrheit anerkennt, damıt gleichzeitig dasRecht auftf persönliche Freiheit.‘‘21 eitere gewichtige Belege können <
den Kardinälen Feltin, Griftfin unNn: Cushing wI1e auch von dem Bischof Fran-
CO1LS Charriere VO  _ Fribourg, dem tradıtionellen Zentrum des katholischen.
sozıalen Denkens, angeführt werden. Die Kirche hat insofern immer auf HKe-
ligionsfreiheit bestanden, als s1€e VOoO  on Anfang an jede Zwangsbekehrung ver-
boten und als Sünde bezeichnet hat. Die neuerliche Betonung dieser Frage
zielt auf die Heiligkeit der Person als der rundläge ihres Sub}ektiven ech-
tes auf Gewissenstreiheit.

Diejenigen, die azu neigen, die kritische Stéllungnahmé der Päbste ; des
J aflhrhunderts, besonders die Lieos AÄHL.,, R—eligiönsfreiheit, als zeitlos

John Cogley hat restgestellt: „Wohl jeder wırd zustimmen, wenn sagt, daß ) das:
amerikanische olk ‚E1n religıöses Volk® iıst In dem Sinn. daß wir weder aus Überzeugungnoch aAaUuSs Iradıtion noch VO  = Gesetz SCHh aktıv antıreligiös S1iN. In der Frage, was eın‚relıg1öses Volk® ist, gehen dıe Meınungen fast ebensosehr auseinander, WI1Ie über die zahl-reichen relıgıösen Auffassungen, dıe be1 uns gibt Da über die Bedeutung der Religıonkeine Übereinstimmung besteht
des Begriffs ‚rel1g1ıöses VOolkte®

kann uch keine Übereinstimmung geben hinsichtlic)h
Catholic Mind, DII (Januar-Februar 60), uch ın Décumentation Catholıque,Müärz 1959
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Itı usehen i?llténl‚d,i.e \Vorte esselben Pap$fés en „'Es ist eın be-
gondéres Merkrnal menschlicher Einrichtungen und Gesetze, da in ihnen
nichts so heilig und heilsam ist, da{i$s der Brauch sie nicht ändern oder ah-
schaffen, oder da gesellschaftliche Gewohnheiten sıe nıcht aufheben Öönn-
ten So geschieht auch der Kirche Gottes der disziıplinäre Einrich-
tungen geändert werden können, während die Lehre absolut unveränderlich
ist — nıcht selten, da{fß eLwas, wWwWas einma! wichtig oder angebracht WAarlL,
Tauf der Zeıit veraltet, nutzlos oder Sar schädlich WIT'  co. Papst Pius XIl
zum Beispiel erkannte in seiner 1m Jahr 1955 VOLr dem Internationalen Hısto-
riker-Kongreß gehaltenen Ansprache ausdrücklich a dafß die mittelalter-
liche Vorstellung VO  a der Kirche qls einer dem Staat übergeordneten Macht
„zeitbedingt und nicht Ausdruck grundlegender katholischer Prinzipien
dieser Frage War .22 Hin Beispiel Tür eine solche Anpassung un Entwick-
lung zeigte sich am 30 Oktober dieses Jahres be einer Pressekonferenz, als
Kardinalstaatssekretär Tardinı Erklärungen den Vorbereitungen für das
kommende Allgemeine Konzil abgab. ach dem Londoner Tablet verdient
folgendes UNsSCI«C Aufmerksamkeıt: „Kardıinal Tardını wurde geiragt, ob
w1e das früher der Fall W, Kinladungen die KRegierungen ausländı-
scher Staaten ergehen würden. Er antwortete: ‚da die Zeiten sich geändert
hätten‘ un die Anwesenheıt der Mächtigen dieser Welt, den Glanz der
Veranstaltungen erhöhen, eher eın remdes Element bedeuten könnte
Schon die Keporter aran hindern, Mutmaßungen aufzustellen un:
Gerüchte Zu verbreiten, wird die Presse ber die Verhandlungen gut infor-
miert werden.“®

Außerdem mu ımmer der historisch Zusammenhang der päpstlichefl
Verlautbarungen berücksichtigt werden. Auf die Frage: „Wo ann INa  — die
autorıtatıve und klarste Darstellung der katholischen rundsätze hinsicht-
lich der VO  — uns diskutierten Themen tinden ?CC antwortete Erzbischof Alter
„Nicht ın den viel zitierten Schriften oder Enzykliken Bonifaz’ 11L oder
dem Syllabus der Irrtümer Pius Das heiflst nicht, da{fß ihre Darlegungen
für nichtig erklärt werden, sondern daß sS1IE DUr 1ın ihrem historischen
Zusammenhang richtig verstehen ann. Die Sprache, iın der s1e abgefaßt
sind, ıst nicht einfach NUur die eines Kxposes, sopdern sıe ıst zugleich pole-

22 ede aut dem 10. Historikerkofl greß, Documentation Catholique, Oktober 1955, 1929  2
Der englische Moraltheologe, Kanoniıkus McReavy, erklärt die gegenwärtige Auffas-
sSung VONn den Aufgaben des Staates un der Kirch! folgendermaßen: ‚„Angesichts der ob-
jektiven Wahrheıit von dem der Kırche anvertrauten Glaubensschatz muß dıe Lehre der
Kirche notwendig unwandelbar se1in. Sıe kann nıe aut der intellektuellen Ebene mıt dem
relıg1lösen der sıttlichen Irrtum eınen Kompromils schlıeßen der dem religıösen ndiıffe-
rentismus der liberalistischen These irgendein grundsätzliches Zugeständnis machen. ber
daraus, daß der Kirche solche Unbeirrbarkeit 1n der Lehre e1gen ist, folgt nıcht, da uch
der Staat ıhr teilhat der da{ß der Staat S dazu beıtragen sollte, 316 1m bür —

Die Kırche hat den göttlichen Auftrag, die Wahrheit zu eh-lıchen Bereich einzuschärfen.
ren und verteidigen, der Staal hat einen solchen Aufirag nıcht erhalten. Die katholische
Lehre hat den Cäsaropapısmus llen Zeıten verurteilt und auf der Unterscheidung ZW1-

bestanden. 50gar ın einem andschen dem, w as des alsers ıst, und dem, w as Gottes ist,
mit katholischer Mehrheıit werden dıe dem Staat e1genen Aufgaben umschrieben un! ah-

gegrenzt durch das 71el, das Gemeinwohl zu fördern, wozu ott den Staat beauftragt hat.
hat keinen eigentlichen Auftrag, ınd daher ist  D die Hılfestellung,Auf religiösem Gebiet

diıe seiınen ehristliehen Untertanen beı der Erfüllung der Pflichten ihrer doppelten
Bürgerschaft eisten kann, HU,  — ıne untergeordnete und mu{ unier ihren Hauptzweck BC=-
stellt wWwWerden.  o T'he London Tablet (4 Unı 7551

45

S



Edward Duf
661misch So entstand, W1I1e der Herausgeber des "Tablet feststellt, der Syllabusder Irrtümer Vvon 1864, „obwohl 1° in allgemeinen Ausdrücken abgefaßtWar, aut em Hintergrund der italienischen Verhältnisse und War von einem

isollerten Papst in erster Linie die Anhänger Mazzinis und Cavours
gerichtet worden. Wr verstand unter Fortschritt un moderner Z/ivilisation—
der Papst War nıcht verpflichtet, sich damit zu befreunden das; wWas Maz-
ZinNı unr Cavour unter diesen hochtrabenden, unbestimmten orten VeI-standen. ber das Dokument gın als Kriegserklärung auft einer viel breite-
FrenNn Ebene durch die Welt, als seine Urheber J6 beabsichtigt hatten. Sie waren

dem Todeskampf, den die wel
1260 J ährcn durchmachte, befangen.‘“?3

tliche Macht der Kirche\:‚\nach ELwa

Papst Pius AIL hat wıederholt darauf hingewieséh_,r dafß das Lebensgesetzder Kirche die ständig Cue Anpassung selL, und dafßß-sie sich_weigere, siıch
mıiıt einem bestimmten Augenblick der Geschichte gleichzusetzen und da-
durch einer weıteren dynamischen Kntwicklung unfähig Zzu werden. Die Kr-
Tahrung der Kirche unter  „ den modernen totalitären Kegimes und ihre waäch-sende Berührung mıt den konkurrierenden eltkulturen haben eine eue
OfHenheit für den Wandel der Verhältnisse bewirkt. So empfahl die Weih-nachtsbotschaft ius’ XIT OM Jahr 1944 S1e räg Englischen en
volkstümlichen Litel „On Democraecy““ soziale Reformen. die sowohl in
den zeitliıchen W1I1e6 INn den ew1igen Belangen volle persönliche Verantwortungerlauben un sicherzustellen vermögen‘”. Unter die menschlichen Grund-
rechte rechnet der Heilige Vater „„das Kecht, ott 1Im privaten und öffent-
lichen Leben verehren nd diese Verehrung durch mildtätige Werke reli-
g1ÖSeEr Art sıich auswirken lassen‘®®. Aus dem Wandel der historischen Ver-
hältnisse ergaben sıch manche schmerzliche Krfahrungen. Sie haben die
Kırche davon überzeugt, dailß einer Beschränkung ihrer Freiheit 1m
Oöffentlichen staatlıchen ehhen ühren mulß und für ihre apostolische Arbeit
sehr gefährlich ist, WEnnn nicht allen
rechte zugestanden werden.

Menschen die menschlichen Grur}d-
Die rauhe VWirklichkeit des Polizeisaates, der In jedén privaten Lebens-bereich eindringt und allen seine organısiıerte Ideologie als Heligionsersatzaufzwingt, hnat dıe Kirche milder ber die demokratische Kegierungsformdenken jassen, die ihren Wirkungskreis selbst beschränkt und INn religiösenFragen offiziell neutral ıst Eıs ist nıcht ohne Bedeutung, da{fß dıe Hierarchie

die Iranzösischen Integristen, die sıch ber die Aufnahme des Wortes laiqueIn die Verfassung der Kepublik beklagten, darauf hinwies, da{fß das Wort
nicht notwendig eiıne abträgliche Bedeutung haben aul In seinem Vortrag
Vor den Führern der Katholischen Aktion, der 51 Dezember 8 San
DEn Jahres im Zusammenhang mıiıt der Debatte in der Nationalversammlungüber die Subventionierung der Schulen stattfand, erklärte Bischof Guerry
VO  — Cambrai den Unterschied, indem CL ZWEI verschledene Schlagworte. ge-brauchte: „Angewandt aut die Frage der Krziehung, die eine öffentliche
Funktion des Staates ist, bedeutet ‚la LaLcıte da{fß dieser öffentliche Dienst
nicht-konfessionell ist, daflß er neutral ist und daher keine Stellung für oder
SCHCH die neligion A nehmen braucht. Die laicite des Stgates offenbart sich
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also im präktiéchen Béré’ich'dqrc'h Ünpar’teilichkeit gegenfiber den ve\r’s’ch‘ieé
denen religiösen Gruppen; S1EC erkennt den pluralistischen harakter des
Staates Kıtwas Sahnz anderes ıst der laiciısme d’Etat, eine auf dem
Agnostizismus, Materialismus und ideologischen Atheismus gegründete phi-
Josophische Lehre, die als Mlıittel offizieller staatlicher Einflufßßnahme auf
alle öffentlichen Funktionen, die Krziehung eingeschlossen, dient. Dieser
laicısme d’Etat ist das Gegenstück der echten aicıte d’Eitat.L  also im präkfigchéh Béréichdu‘}fch Ünpar’te_ilichkeit gegenfiber deh véré’dhie?  denen religiösen Gruppen; sie erkennt den pluralistischen Charakter des  Staates an. Etwas ganz anderes ist der laicisme d’Etat, d.h. eine auf dem  X  Agnostizismus, Materialismus und ideologischen Atheismus gegründete phi-  losophische Lehre, die als Mittel offizieller staatlicher Einflußnahme auf  alle öffentlichen Funktionen, die Erziehung eingeschlossen, dient. Dieser  laicisme d’Etat ist das Gegenstück der echten laicite d’Etat.  ; Papst Pius XII. hatte sicher die immer stärker werdende Berührung der  Kirche mit den verschiedenen Kulturkreisen vor Augef1‚ als er sich am 6. De-  zember 1953 an die katholischen Juristen Italiens wandte. Der Heilige Vater  bedauerte die Übertragung des Satzes, daß „der Irrtum keine Rechte hat“,  von der metaphysischen Ebene in den Bereich der staatlichen Rechtspre-  chung, wo er.das Gemeinwohl schädigen kann. Der Heilige Vater stellte fest:  „Gott selbst läßt Irrtum und Übel zu  . daher kann die Pflicht, den sitt-  lichen und religiösen Irrtum zu unterdrücken, nicht letzte Norm  }  }d(yöS Han-  delns sein.“  Die Tatsaclie, daß der  Papst der Regierung das Recht abspricht, die reli-  giöse Freiheit einzuschränken, kann natürlich nicht umgekehrt werden in  ein positives Argument zur Begründung der Religionsfreiheit als allgemeines  Prinzip. Man darf ruhig feststellen, daß die theologische Diskussion in der  Kirche von heute dieser Ansicht offensichtlich zuneigt. Es ist bezeichnend,  daß der Herausgeber der Catholic Encyclopedia es für notwendig hielt, vor  allem den vor fünfzig Jahren geschriebenen Artikel über Kirche und Staat  bei der Neuauflage der Eneyclopedia auf den neuesten Stand zu bringen. Der  Artikel erschien als Ergänzungsheft zu der Ausgabe von 1908. Er zeugt von  der lebhaften Diskussion unter den katholischen Theologen und dem Be-  mühen, die wesentliche Wirklichkeit der Religion von ihren kulturellen Ein-  kleidungen deutlicher zu unterscheiden. Es ist durchaus möglich, daß dabei  eine schärfere Analyse des Begriffs der „Gemeinschaft‘“ die Hauptrolle spielt,  d.h. der freien Vergesellschaftung in Gruppen, die ihrer Natur nach zwi-  schen Einzelmensch und Staat treten. Es geht dabei freilich um einen Be-  griff, der den Spezialisten des Römischen und Napoleonischen Rechts nicht  allzu vertraut ist. Dr. A. F. Carillo de Albornoz, Spezialist für wissenschaft-  liche Forschung im Hauptsitz des Weltkirchenrats in Genf, befaßt sich mit  diesen Strömungen. In einem 95 Seiten umfassenden Überblick über die  gegenwärtigen Diskussionen unter Katholiken, der unter dem Titel „Roman  Catholizism and Religious Liberty“ veröffentlicht wurde, stellt Dr. Carillo  fest: Die römisch-katholische Literatur, in der diese moderne Tendenz zum  Ausdruck kommt, ist in der letzten Zeit stark angewachsen und hat ein be-  achtliches Niveau. Wenn man sagte, daß auf eine Veröffentlichung im tra-  ditionellen Geist zehn andere kommen, die die neue These allgemeiner reli-  24 4. Juni 1960, 532. Der Verfasser, der das Bestehen des Osservatore Romano auf dem  Recht der Hierarchie sowie auf ihrer Pflicht, im politischen Bereich zur Führung ihrer  Herde einzugreifen, kommentiert, fährt fort: „Die Regierung der universalen Kirche muß  irgendwo begründet sein, und sie wurde von der Vorsehung von Anfang an in der Stadt  errichtet, die das Hauptzentrum der menschlichen Regierung war, unter dem Volk mit der  größten Bega  bung für diese seltene und unschätzbare Kunst. Doch es ist eine natürliche  Folgeerscheinung, d  aß oft Entscheidungen um die Welt eilen, die man nur versteht, wenn  man die italienischen Verhältnisse kennt, aus denen heraus sie entstanden sind.f‘  457Papst Pius XIL hatte siıcher die immer stärker werdende Berührung der
Kirche mit den verschiedenen Kulturkreisen vVOor Augen, als er sich De-
zember 1953 die katholischen Juristen Italiens wandte. Der Heilige Vater
edauerte die Übertragung des Datzes, daß ‚„der Itrtum keine Rechte hat:
on der meftfaphysischen Kbene iın den Bereich der staatlichen KRechtspre-
chung, CL das Gemeinwohl schädigen ann. Der Heilige Vater stellte fest
„Gott selbst Jälßt Irrtum un z  el daher ann die Pflicht, den sıtt-
Llichen und religıösen irrtum Z unterdrücken, nicht letzte Norm des Han-
delns SC1LN.  .

Die Tatsaclie, daß der Papst der Kegilerung das Recht abspricht, die reli-
g1ÖSE Freiheit einzuschränken, annn natürlich nicht umgekehrt werden
eın positıves Argument ZUL Begründung der Religionsfreiheit als allgemeines
Prinzip. Man darf ruhig feststellen. dafs die theologische Diskussion In der
Kirche von heute dieser ÄAnsicht offensichtlich zune1gt. Hs ıst bezeichnend,
daßßs der Herausgeber der Catholie Knecyclopedia 6S für notwendig hielt, vVOr
allem den vor fünfzig Jahren geschriebenen Artikel über Kırche und Staat
hbei der Neuauflage der Knecyclopedia aut den neuestien Stand bringen. Der
Artikel erschien als Ergänzungsheft der Ausgabe VO  an 1908 Kr © VO  -

der lebhaften Diskussion unter den katholischen Theologen und dem Be-
mühen, die wesentliche Wirklichkeit der Keligion VoO ihren kulturellen [D  IM-
kleidungen deutlicher unterscheiden. Kıs ist durchaus möglich, da{fß dabei
eine schärfere Analyse des Begrit£s der „„‚Gemeinschaft““ die Hauptrolle spielt,

der fireien Vergesellschaftung in Gruppen, die iıhrer Natur ach ZW1-
schen Einzelmensch und Staat tıreten Hs geht dabe1 ftreilich einen Be-
oriff, der den Spezlalisten des Römischen und Napoleonischen Rechts nicht
allzu vertrau ıst. Dr Cariıllo de Albornoz, Spezlalist für wissenschaft-
liche _Forschung 1m Hauptsıtz des Weltkirchenrats in Genf, befa{fst sich mıiıt
diesen Strömungen. In einem 9r‘ Seiten umfassenden Überblick über dıe
gegenwärtigen Diskussionen unftier Katholiken, der unfier dem 'Titel ‚„KHoman
Gatholizısm an Helig10us Liberty“ veröffentlicht wurde, stellt Dr Carillo
fest IDie römisch-katholische Literatur, 1n der diese moderne Tendenz ZU
Ausdruck kommt, ıst ın der etzten Zeit stark angewachsen und hat e1in be-
achtliches Niveau. Wenn iNnNall sagte, da{fs aut eine Veröffentlichung 1m tra-
ditionellen Geist zehn andere kommen, dıe die u“ IT’hese allgemeiner reli-

924. 4 Junı 1960, DJI2 Der Verfasser, der das Bestehen des Osservatore Romano aut dem
Recht der Hierarchie SOoOW1e aut ihrer Pflicht, ım politischen Bereich ZUL Führung ihrer
Herde einzugreifen; kommentiert, fährt tort 595  1€ Regilerung der universalen Kırche mu{fß
irgendwo begründet se1n, un sS1€ wurde VO.  — der Vorsehung VO.  - Anfang Al der Stadt
errichtet, die das Hauptzentrum der menschlichen Regierung War, untfer dem olk mıt der
grölsten Begabung ür dıese seltene und unschätzbare Kungst. och ist ine natürliche
Folgeerscheinung, a13 oit Entscheidungen dıe Welt eılen, die Mal DUr versteht, WE

man dıe italienischen erhältnısse kennt, AaUuSs denen neraus S1e entstanden sind.f‘
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Dabei beacS105CL Freiheit vertreten, ann ist dasnıchtübertrieben.
ten,daSIC sämtlich mıt demkirchliehen ‚„Nihil obstat“®® veröffentlicht
den Bekanntlich bedeutet das nicht ıINIMEF, daß das gutgeheißene Buch die
kirchliche Lehre ı allen Einzelheiten wiedergibt, ohl aber ıHIMMNCFN, dafßC1Nn
solches Buch nıcht den Glauben der Kirche verstö1St 25. Dr. Carillo
schliefst: Wir glauben, da{fßs Beweise für die Tatsache vorliegen, daß
a) zahlreiche römisch-katholische Theologen i vielen Ländern ı Prinzip
C116 eue Theorie zugunsten C1ILHNer vollständigen religiösen Freiheit vertel-
digen, dıe SaNz verschieden VOoO  ! der alten Lehre der ‚„Lhese‘® und „IHypo-
these‘® ist un!: ihr entgegensteht. Diese Theorie wurde keineswegs
verurteilt; S1C wirdiı Gegenteil VO  — eintlußreichen Mitgliedern der römisch-
katholischen Hierarchie unterstützt. C) Diese Theorie1ıst nıcht oppori{u-
nıstisch- taktisch un C111n Variante der überkommenen Lehre, sondern C111
uer un eigenständiger Standpunkt, der ZU alten Lehre ı1 offenem (Se=-
genNSsatz steht26.

Die Studie Dr Carillos ist ı eintlußreichen Kreisen der Vereinigten Staa-
ten verbreitet worden. Ihre Schlufßfolgerungen wurdenVvVo  — den amerikani-
schen Katholiken begrüßt, da S16 geeignet sind, die bei Nichtkatholiken C111-

gewurzelten Vorurteile Zerstreuen. Bischof John King Mussio VO  b Steu-
benville, Ohio, stellte Mitte Juni ı Chicago auft der Konferenz ber 99  1€
gegenwärtige Stellung der Katholiken ı Amerika“‘ Test, dafß der amerıkanı-
sche Katholik gelernt hat, ‚„S5CHIC. and ebenso treu dıenen Wl SCINETL
Kıirche Er könne niemals eigentlichen Sinn eIwaAas als Autorität (sottes
anerkennen, w as die Menschen unabhängig VON Herkunft, Rasse oder
Überzeugung ihres innersten Rechtes berauben könnte, ott ach dem
Urteil ihres (zewissens dienen.“‘ „Daher SCIN Erstaunen“‘ heilst 6cs
der Jesuijten Zeitschrift America VO Juhi dieses Jahres, „über Anzeichen
VO  am Besorgnis bei amerikanischen Landsleuten Vor möglichen Über-
griffen der Kirche auf die traditionellen amerikanischen Freiheiten. Manche
Katholiken Ausland Lieben C5S, dıe inneramerıkanısehen Belange allzu
leicht m1T den unbefriedigenden Vorgängen gleichzusetzen, W16 SIC de
Geschichte außeramerikanischer Länder leider alizu häufig TeEeINN.

Religionsfreiheit, WIEC S1C den einzelnen Ländern verwirklicht
SCIMN INnas, WIT':  d heute als der menschlichen Grundrechte angesehen. 16
gehört der Allgemeinen KErklärung der Menschenrechte und ZUCharta
der Menschenrechte des Kuroparates, Schweden un Norwegen mufßten übr1ı-
SCHS diskriminierender Klauseln ihren Verfassungen mıt
Vorbehalt unterzeichnen. Die ideologischen Grundlagen solchen ech-
tes sınd allerdings nicht klar Der Jurist gewıinnt WIeC 1C annehme die
rechte insıicht ı das internationale Ööffentliche Recht aut Grund des Vor-
herrschens derartiger (Sarantien ı den modernen Staatsverfassungen. Die
Gemeinschaft des W eltprotestantismus, die Weltrat der Wirchen I111-

Veröffentlicht VO.: eltrat der Kirchen, Genf,
eb
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enge aßt ist, hat das Problem der Bezie utigér_1 SE n Kirche und Staat
nie systematisch untersucht. Die Weltkirchenkonferenz in Amsterdam vom
Jahr 1943 zahlt ‚„„das Recht aller Menschen, ihren Glauben festzuhalten und
Zzu wechseln, ihm ın Gottesdienst und täglichem Leben Ausdruck Ver-
eihen, andere belehren un überzeugen und die Art der religiösen Kr-
ziehung der Kinder bestimmen, en Hauptmerkmalen der echten Reli-
gionsfreiheit.““ ? och gesteht Fredrick Nolde, der Direktor der Kirchen-
m1ss1ıon für Internationale Fragen im Weltkirchenrat, diese (semein-
samkeit reıin juristischer Natur sel. Kr betont. dafß die Menschenrechte christ-
lich gesehen unverzüglich formuliert werden müßlßten, da{fß s1e auft alle
Menschen anwendbar sınd2 Darüber hinaus ist <ein großer Fortschritt fest-
zustellen. 1DE scheint, da{fß der amerikanische Protestantismus lediglich die im
ersten Krgänzungsgesetz der Verfassung formulierte T’'heorie theologisch
sanktioniert hat Kıs wird eine ungeheure Aufgabe sein, eine Theologie der
religiösen Toleranz befriedigender VWeise erarbeıten. Man wird dabe1
ZUu berücksichtigen haben die Lehre der Kirche VOoO  b der Freiheit des lau-
bensaktes, vom INn des Staates, VOo Vorrang des persönlichen (Gewissens,
von den Formen des apostolischen Wirkens, wWwIie die Kirche sS1e heute ent-

wickelt hat. Diese Aufgabe wird nicht leicht se1n, da nach der Meinung des
Kanonikus McReavy ‚„„das Problem selbst relatıv NEU ist un die ntspre-
chende Theologie erst entwickelt werden muS°°. Die ZUr Debatte stehenden
Probleme sind nıcht einfach, aber sS1Ee SIN  d VOoO  — entscheidender Bedeutung.
Gabriel Marcel schreibt sehr treffend: „  1€ grundlegende Frage, die WIT Z
beantworten haben, lautet: Auf welchem Prinzip annn Inan eine Religions-
freiheit aufbauen, die wirklich gegen die Intoleranz gerichtet un!: trotzdem
nicht Ausdruck oder Zeugnis eines Skeptizısmus, sondern die lebendige Ver-
körperung eINnes Glaubens istZ Die Entwicklung eıner Theologie der Tole-
Tra ıst eine Aufgabe, die Max Pribilla vor zehn Jahren für dringend
hielt Er stellte fest „Vorab sollte für die Katholiken eıine dringliche Auf-
gabe se1IN, hıerin theoretisch und praktisch einer Übereinstimmung Zı ge-
Jangen; eNN bisher ist eine solche wenıgstens 1mM Hinblick auf schwieri-
gere Anwendungsfälle och nıcht vorhanden. Der Mangel dieser ber-
einstimmung schwächt aber die Einheit ach innen und erschwert die Ver-
teidigung ach außen.““

liıche Waunsch der 3merikanischeh Katholiken, daßEs ist der nachdrück
eine solche Theologie entwickelt werde, un: dieses nicht etwa, die Kan-
didatur des Senators Kennedy für ihre Landsleute anziıehender machen.
Donald MeDonald, eın ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift America, erhebt
ın einem kürzlich erschıenenen Artikel ernstlich die Forderung ach einer

;?Tl?eologie der Tolqranz“ 31, Die Ft_aststellgng der BiSchöfe‚ iın denen S16 ihreA  E  e  ch  en USA.  i bara Problem der Bechuugen zvischen Kirche und Siaat  nie systematisch untersucht. Die Weltkirchenkonferenz in Amsterdam vom  Jahr 1948 zählt „das Recht aller Menschen, ihren Glauben festzuhalten und  zu wechseln, ihm in Gottesdienst und täglichem Leben Ausdruck zu ver-  leihen, andere zu belehren und zu überzeugen und die Art der religiösen Er-  A  ziehung der Kinder zu bestimmen, zu den Hauptmerknialen der echten Reli-  gionsfreiheit.““?? Doch gesteht O. Fredrick Nolde, der Direktor der Kirchen-  mission für Internationale Fragen im Weltkirchenrat, daß diese Gemein-  samkeit rein juristischer Natur sei. Er betont, daß die Menschenrechte christ-  lich gesehen unverzüglich so formuliert werden müßten, daß sie auf alle  Menschen anwendbhar sind?®, Darüber hinaus ist kein großer Fortschritt fest-  zustellen. Es scheint, daß der amerikanische Protestantismus lediglich die im  ersten Ergänzungsgesetz der Verfassung formulierte Theorie theologisch  sanktioniert hat. Es wird eine ungeheure Aufgabe sein, eine Theologie der  religiösen Toleranz in befriedigender Weise zu erarbeiten. Man wird dabei  zu berücksichtigen haben die Lehre der Kirche von der Freiheit des Glau-  bensaktes, vom Sinn des Staates, vom Vorrang des persönlichen Gewissens,  von den Formen des apostolischen Wirkens, wie die Kirche sie heute ent-  wickelt hat. Diese Aufgabe wird nicht leicht sein, da nach der Meinung des  Kanonikus MecReavy „das Problem selbst relativ neu ist und die entspre-  chende Theologie erst entwickelt werden muß“. Die zur Debatte stehenden  Probleme sind nicht einfach, aber sie sind von entscheidender Bedeutung.  Gabriel Marcel schreibt sehr treffend: „Die grundlegende Frage, die wir zu  beantworten haben, lautet: Auf welchem Prinzip kann man eine Religions-  Freiheit aufbauen, die wirklich gegen die Intoleranz gerichtet und trotzdem  nicht Ausdruck oder Zeugnis eines Skeptizismus, sondern die lebendige Ver-  körperung eines Glaubens ist?®. Die Entwicklung einer Theologie der Tole-  ranz ist eine Aufgabe, die P. Max Pribilla SJ vor zehn Jahren für dringend  hielt. Er stellte fest: „Vorab sollte es für die Katholiken eine dringliche Auf-  gabe sein, hierin theoretisch und praktisch zu einer Übereinstimmung zu ge-  langen; denn bisher ist eine solche — wenigstens im Hinblick auf schwieri-  gere Anwendungsfälle — noch nicht vorhanden. Der Mangel an dieser Über-  einstimmung schwächt aber die Einheit nach innen und erschwert die Ver-  30  teidigung nach außen.“  liche Wunsch der amerikanischen Katholiken, daß  Es ist der nachdrück  eine solche Theologie entwickelt werde, und dieses nicht etwa, um die Kan-  didatur des Senators Kennedy für ihre Landsleute anziehender zu machen.  Donald MeDonald, ein ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift America, erhebt  in einem kürzlich erschienenen Artikel ernstlich die Forderung nach einer  „Theologié‘der Tolqranz“ 31, Die Ft_aststell@ng der Bisjchöfe‚l in denen sie ih_re  27 The First Assem  }  bly of the W9rld Council of \Ghurches, New Yor.k 194„é,  Harper, 93.  28 „Free  dom of Religion and Related Human Rights‘‘, in‘: The Churéh andthe Intle r‘;  nationalDisorder, New York 1948, Harper, 148.  z  T  29 . „Phenomeno.  Jlogie et d  jalectique de la tolerance‘“‘, in: Du refus ä I’invo—cation,  Paris 1940, 277.  30 „„Dogmatische Intoleranz und bürgerliche Toleranz  “ diese Zschr, 144 (April 1949),  28—  A  3'1—‘f’*"'‚‘“?fica (9. Juli \1960) 487.  X  459  *27 The Fırst Assembly of the W9rld Council of \Churches‚ New ork 1942?,
Harper,

„„Kreedom of Religion and Related Human Rights®”, In: The Chüurch the Int’e r-
national Disorder, New York 19458, Harper, 1485

Z ‚„„Phenomenologıe el jalectique de la tolerance””, 1n Du refus l’invocation,
Paris 1940, DL

‚„Dogmatische Intoleranz un bürgerliche ToleranzA  E  e  ch  en USA.  i bara Problem der Bechuugen zvischen Kirche und Siaat  nie systematisch untersucht. Die Weltkirchenkonferenz in Amsterdam vom  Jahr 1948 zählt „das Recht aller Menschen, ihren Glauben festzuhalten und  zu wechseln, ihm in Gottesdienst und täglichem Leben Ausdruck zu ver-  leihen, andere zu belehren und zu überzeugen und die Art der religiösen Er-  A  ziehung der Kinder zu bestimmen, zu den Hauptmerknialen der echten Reli-  gionsfreiheit.““?? Doch gesteht O. Fredrick Nolde, der Direktor der Kirchen-  mission für Internationale Fragen im Weltkirchenrat, daß diese Gemein-  samkeit rein juristischer Natur sei. Er betont, daß die Menschenrechte christ-  lich gesehen unverzüglich so formuliert werden müßten, daß sie auf alle  Menschen anwendbhar sind?®, Darüber hinaus ist kein großer Fortschritt fest-  zustellen. Es scheint, daß der amerikanische Protestantismus lediglich die im  ersten Ergänzungsgesetz der Verfassung formulierte Theorie theologisch  sanktioniert hat. Es wird eine ungeheure Aufgabe sein, eine Theologie der  religiösen Toleranz in befriedigender Weise zu erarbeiten. Man wird dabei  zu berücksichtigen haben die Lehre der Kirche von der Freiheit des Glau-  bensaktes, vom Sinn des Staates, vom Vorrang des persönlichen Gewissens,  von den Formen des apostolischen Wirkens, wie die Kirche sie heute ent-  wickelt hat. Diese Aufgabe wird nicht leicht sein, da nach der Meinung des  Kanonikus MecReavy „das Problem selbst relativ neu ist und die entspre-  chende Theologie erst entwickelt werden muß“. Die zur Debatte stehenden  Probleme sind nicht einfach, aber sie sind von entscheidender Bedeutung.  Gabriel Marcel schreibt sehr treffend: „Die grundlegende Frage, die wir zu  beantworten haben, lautet: Auf welchem Prinzip kann man eine Religions-  Freiheit aufbauen, die wirklich gegen die Intoleranz gerichtet und trotzdem  nicht Ausdruck oder Zeugnis eines Skeptizismus, sondern die lebendige Ver-  körperung eines Glaubens ist?®. Die Entwicklung einer Theologie der Tole-  ranz ist eine Aufgabe, die P. Max Pribilla SJ vor zehn Jahren für dringend  hielt. Er stellte fest: „Vorab sollte es für die Katholiken eine dringliche Auf-  gabe sein, hierin theoretisch und praktisch zu einer Übereinstimmung zu ge-  langen; denn bisher ist eine solche — wenigstens im Hinblick auf schwieri-  gere Anwendungsfälle — noch nicht vorhanden. Der Mangel an dieser Über-  einstimmung schwächt aber die Einheit nach innen und erschwert die Ver-  30  teidigung nach außen.“  liche Wunsch der amerikanischen Katholiken, daß  Es ist der nachdrück  eine solche Theologie entwickelt werde, und dieses nicht etwa, um die Kan-  didatur des Senators Kennedy für ihre Landsleute anziehender zu machen.  Donald MeDonald, ein ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift America, erhebt  in einem kürzlich erschienenen Artikel ernstlich die Forderung nach einer  „Theologié‘der Tolqranz“ 31, Die Ft_aststell@ng der Bisjchöfe‚l in denen sie ih_re  27 The First Assem  }  bly of the W9rld Council of \Ghurches, New Yor.k 194„é,  Harper, 93.  28 „Free  dom of Religion and Related Human Rights‘‘, in‘: The Churéh andthe Intle r‘;  nationalDisorder, New York 1948, Harper, 148.  z  T  29 . „Phenomeno.  Jlogie et d  jalectique de la tolerance‘“‘, in: Du refus ä I’invo—cation,  Paris 1940, 277.  30 „„Dogmatische Intoleranz und bürgerliche Toleranz  “ diese Zschr, 144 (April 1949),  28—  A  3'1—‘f’*"'‚‘“?fica (9. Juli \1960) 487.  X  459  *diese Zs‚clxr. 144 (April 1949),
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stete bedingurigsloéé Anerkennung der: Verfässiing éinséhüéßlich ‘ der die
Irennung VoO  m Kirche un Staat betreffenden Bestimmungen betonen (auchfür den. Fall, dafs die Katholiken die Mehrheit des Landes ausmachen), Wer-
den vom Verfasser für „unzureichend“ erklärt. !ie I’heologen MUusSssen ihre
traditionelle Aufgabe der Entfaltung un: Erklärung wahrnehmen, 2VOr
der Heilige Stuhl Stellung nımmt. Sie werden eine Reihe eindeutiger A{
sachen vorfinden, VO  e denen_flsie ausgehen können, nämlich die ununterbro-
chenen und übereinstimmenden Krklärungen des amerikanischen Kpisko-
Pats. In ihnen wird eine Regierungsform anerkannt, weil sie die Verantwort-lichkeit tür das Wachstum des Reiches Gottes allein in den Händen der vonott beauftragten Diener beläßt un S1e nicht auf die Hılfe der Beamten
(äsars verweıst. Diese Regierungsform wird anerkannt, weil S1Ee die WYorde-
rFunNngen der katholischen Lehre durchaus berücksiF:htigt nd somıit für die

Eefigion Iruchtbar ist

ZEITBERICHT

UÜberflutung durch Biid1ér A TDie Freimaurefei 1m talien der Gegen-
wart Der Is!am auf ;denv Philippinen Das SLTUMmM von Paris
Das Kaspische Meer Die Entwicklung der sowjétpädagggilf

Uberflutung durch Büqher
Es wırd viel mehr gelesen als früher. ast täglich, hat na  e} berechnet, erscheirfi
e1n Taschenbuch. e Jahresproduktion (man eachte das der Industriewelt
entnommene Wort!) eläuft sich ın der Bundesrepublik auf Zehntausende. Zwi-schen dem teuren Buch un: dem billigen JU-Pfennig- un: Schundroman hat sıch
seıt ein1gen Jahren das Taschenbuch einen breiten Platz erobert. Ks gıbtBuchhandlungen, die 10838  — Taschenbücher verkaufen. Das Taschenbuch wendet sich
an den rwachsenen und die Jugend 1Im gleichen Maß DE wird auch von beiıden
Gruppen In gleichem Maß angenomMmMen. Man Traucht DUr einmal eiıne halbe Stunde
eiINe Bahnhofsbuchhandlung oder den Lesestoffkarren beobachten. Bade- un: Fe-
rienorte sınd voll VOoO  — Geschäften, die mit Taschenbüchern glänzende Geschäfte
machen. Der jugendliche Mensch findet ler alles das  9 W as gehört hat von Schrift-
retten wesentlich einschränken müßte
stellern un: Bestsellern. Er kann S1IE kaufen, ohne daß selinen Verbrauch al /iga-

Zweılfellos ist das Taschenbuch eın Zwitterding insoferti,> als der Vater des ar
dankens wohl eindeutig der Geschäftsgeist WäarLr. Der iıdeale Gedanke der geisti-
SCH Hebung des Volkes, der Verbreitung g  e un wertvoller Schriftwei‘ke ıst
meıst DUr Schutzumschlag gewesen. Später a  en die Verlage selbst erst SaNZ
kannt, wie groß der geistige Hunger der Gegenwart ist, un: wurde den geistigen
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